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Hinweis der Kassenärztlichen Vereinigung Südbaden, Freiburg

Seit Januar 1999 werden die Notfallärzte nicht mehr namentlich bekanntgegeben. Der ärztliche Notfalldienst wird über die

Rufnummer 01805/1 92 92-300 zentral vermittelt. An Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr, an Werktagen 18.00 bis 8.00 Uhr.

SPRECHZEITEN DER

STADTVERWALTUNG

Montag bis Mittwoch

8.00 bis 12.00 Uhr

Donnerstag 8.00 bis 12.00 Uhr

und 14.00 bis 18.00 Uhr

Freitag 8.00 bis 13.00 Uhr

Redaktions- und Annahmeschluss

für das nächste Amtsblatt ist am:

! Impressum

Das Amtsblatt erscheint in aller Regel 14-tägig am Donnerstag und wird über den Primo-Verlag Stockach an alle

Haushalte und Geschäfte kostenlos verteilt. Die jeweils aktuelle Ausgabe liegt auch in der Info-Zentrale der

Stadtverwaltung, Rathaus Pfauenstr. 2, aus und kann während den üblichen Sprechzeiten kostenlos abgeholt

werden. Herausgeber und verantwortlich für den Textteil: Stadtveraltung Titisee-Neustadt, Pfauenstraße 2,

79822 Titisee-Neustadt, Tel. 07651-2060 , Telefax 07651-2064101, jung.benitz@titisee.de , www.titisee.de /

der Bürgermeister oder der von ihm Beauftragte.

Verantwortlich für den Anzeigenteil, Druck, Herstellung, Zustellung und Verteilung:

Primo Verlag Stockach, Anton Stähle, Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, Tel. 07771-93170,

Telefax. 07771-931740, info@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de

Notruftafel

Kabel BW - Kundenservice 0800 / 8888112

Polizei-Notruf 1 10

Polizeirevier Neustadt 0 76 51 / 9 33 60

Polizeiposten Hinterzarten (f. Titisee u. Jostal) 07652 / 91 77 0

Feuerwehr-Notruf / Notarzt / Rettungsdienst 1 12

Ärztlicher Notfalldienst 01805 / 1 92 92-300

Krankentransport 0800 / 19 222

DRK Kreisverband Freiburg e. V. 0 76 51 / 20 06-0

Heliosklinik Neustadt 0 76 51 / 2 90

Stromversorgung/Energiedienst 0 18 01 60 50 44

Badenova Freiburg 0 800-2 / 76 77 67

Bauhof Neustadt 0 76 51 /93 31 12 2

Wasserwerk - Stadtwerke Neustadt 0 76 51 / 9 33 11 11

Wasser-Störungsdienst 07 61 / 2 79 23 33

Gift-Notruf 07 61 / 1 92 40

ADAC-Pannenhilfenummer 0 18 02 / 22 22 22

Telefonseelsorge 08 00 / 1 11 01 11

Apothekennotrufnummer 08 00 / 22 82 280

Dienstag,

den

29.Nov.2011,

10.00 Uhr

Das nächste Amtsblatt

erscheint am Donnerstag,

den, 1. Dezember 2011

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet statt am

Dienstag, dem 22.11.2011

um 18.00 Uhr

im Sitzungssaal des Feuerwehrhauses im Stadtteil Neustadt,

Gutachstraße 9.

Wegen der einzelnen Tagesordnungspunkte/Bekanntmachung der

Sitzung verweisen wir auf die verschiedenen Anschläge im Rathaus

Neustadt, bei der Kurverwaltung Titisee und in den Ortsteilen sowie

ersichtlich auf der Homepage der Stadt Titisee-Neustadt/Bürgerser-

vice unter der Rubrik Aktuelles.

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates

zum Thema Windenergie

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates zum Thema

Windenergie findet statt am

Donnerstag, dem 24.11.2011

um 18.00 Uhr

im Sitzungssaal des Feuerwehrhauses im Stadtteil Neustadt,

Gutachstraße 9.

Wegen der einzelnen Tagesordnungspunkte/Bekanntmachung

der Sitzung verweisen wir auf die verschiedenen Anschläge im

Rathaus Neustadt, bei der Kurverwaltung Titisee und in den Orts-

teilen sowie ersichtlich auf der Homepage der Stadt Titisee-Neus-

tadt/Bürgerservice unter der Rubrik Aktuelles.
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4. Literarischer

Adventskalender 2011

- Sitzungssaal im Rathaus Neustadt -

Ab 17.00 Uhr:

Bewirtung und Rahmenprogramm

18.00 bis 18.30 Uhr: Lesung

Mittwoch, 30.11. Armin Hinterseh,

Bürgermeister von Titisee-Neustadt

Heiligabend, alles schläft. Vom Quietschen der Zugbremsen geweckt,

besteigt der kleine Junge den geheimnisvollen Polarexpress Richtung

Nordpol. Dort wohnt, wie jeder weiß, der Weihnachtsmann … Lebendig

erzählt Armin Hinterseh die magische Geschichte „Der Polarexpress“

von Chris Van Alsburg. Bewirtung: Kindergarten St. Elisabeth. Musi-

kalische Umrahmung: Die Alphornbläser

Donnerstag, 01.12. Lebenshilfe Titisee-Neustadt

“Tanzen ist Leben, Tanzen ist Freude, Tanzen ist Liebe”. So lautet das

Motto der Tanz- und Bewegungsgruppe der Lebenshilfe Titi-

see-Neustadt unter Leitung von Beatrix Weiß. Ein Text über “GLÜCK”

wird von verschiedenen Seiten “beleuchtet”. So sind das gesprochene

Wort und die tänzerische Bewegung gleichermaßen Wege des Aus-

drucks. Bewirtung: Lebenshilfe Titisee-Neustadt

Freitag, 02.12. Edmund Rosenthal, Feuerwehr

Olaf der Elch von Volker Kriegel. Es ist die Geschichte einer wunder-

vollen Freundschaft vom einschaufeligen Elch und dem einäugigen

Weihnachtsmann. Bewirtung: Feuerwehr

Samstag, 03.12. Petra Winkle, Kinderschutzbund Titisee-Neustadt

Leo und Mug sind echt cool. Wie das geht? Das weiß doch jeder! Son-

nenbrille auf die Nase, laute Musik, dass die Wände wackeln, Gruselfil-

me anschauen. Ab heute sind wir cool von Susan Opel-Götz. Ist ein

Riesenspaß – auch für Erwachsene. Keine Bewirtung. Lichterwande-

rung zum Rathaus (Treffpunkt: Weihnachtsmarkt)

Sonntag, 04.12.

Martina Seiler, Badische Zeitung und Aurelie David

Ein Weihnachtfest, das glücklich macht - ein Weihnachtsessen, das

schmeckt. Auf dem Weg dorthin nehmen Aurelie David und Martina

Seiler große und kleine Leute mit. Keine Bewirtung. Musikalische Um-

rahmung: Hip-Hop Gruppe des Jugendtreffs
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Satzung

über den Anschluss an die öffentliche

Wasserversorgungsanlage und die Ver-

sorgung der Grundstücke mit Wasser

(Wasserversorgungssatzung - WVS) der

Stadt Titisee-Neustadt vom 18.10.2011

Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeinde-

ordnung für Baden-Württemberg sowie der

§§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommu-

nalabgabengesetzes für Baden-Württem-

berg hat der Gemeinderat der Stadt Titisee-

Neustadt am 18.10.2011 folgende Satzung

beschlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Wasserversorgung

als öffentliche Einrichtung

(1) Die Stadt Titisee-Neustadt betreibt die

Wasserversorgung als Eigenbetrieb unter

dem Namen „Stadtwerke Titisee-Neustadt,

Betriebszweig Wasserwerk“, als eine öffent-

liche Einrichtung zur Lieferung von Trink-

wasser. Art und Umfang der Wasserversor-

gungsanlagen bestimmt die Stadt.

(2) Das Wasserwerk kann die Wasserversor-

gung ganz oder teilweise durch Dritte vor-

nehmen lassen.

§ 2

Anschlussnehmer, Wasserabnehmer

(1) Anschlussnehmer ist der Grundstücksei-

gentümer, dem Erbbauberechtigte, Woh-

nungseigentümer, Wohnungserbbaube-

rechtigte und sonstige zur Nutzung eines

Grundstücks dinglich Berechtigte gleichste-

hen.

(2) Als Wasserabnehmer gelten der An-

schlussnehmer, alle sonstigen zur Entnah-

me von Wasser auf dem Grundstück Berech-

tigten sowie jeder, der der öffentlichen Was-

serversorgung tatsächlich Wasser ent-

nimmt.

§ 3

Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der

Stadt liegenden Grundstücks ist berechtigt,

den Anschluss seines Grundstücks an die

Wasserversorgungsanlage und die Beliefe-

rung mit Trinkwasser nach Maßgabe der

Satzung zu verlangen.

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht er-

streckt sich nur auf solche Grundstücke, die

durch eine Versorgungsleitung erschlossen

werden. Die Grundstückseigentümer kön-

nen nicht verlangen, dass eine neue Versor-

gungsleitung hergestellt oder eine bestehen-

de Versorgungsleitung geändert wird.

(3) Der Anschluss eines Grundstücks an

eine bestehende Versorgungsleitung kann

abgelehnt werden, wenn die Wasserversor-

gung wegen der Lage des Grundstücks oder

aus sonstigen technischen oder betriebli-

chen Gründen dem Wasserwerk erhebliche

Schwierigkeiten bereitet oder besondere

Maßnahmen erfordert.

(4) Das Wasserwerk kann im Falle der Ab-

sätze 2 und 3 den Anschluss und die Benut-

zung gestatten, sofern der Grundstücksei-

gentümer sich verpflichtet, die mit dem Bau

und Betrieb zusammenhängenden Mehr-

kosten zu übernehmen und auf Verlangen

Sicherheit zu leisten.

§ 4

Anschlusszwang

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf

denen Wasser verbraucht wird, sind ver-

pflichtet, diese Grundstücke an die öffentli-

che Wasserversorgungsanlage anzuschlie-

ßen, wenn sie an eine öffentliche Straße mit

einer betriebsfertigen Versorgungsleitung

grenzen oder ihren unmittelbaren Zugang zu

einer solchen Straße durch einen Privatweg

haben. Befinden sich auf einem Grundstück

mehrere Gebäude zum dauernden Aufent-

halt von Menschen, so ist jedes Gebäude an-

zuschließen.

(2) Von der Verpflichtung zum Anschluss

wird der Grundstückseigentümer auf Antrag

befreit, wenn der Anschluss ihm aus beson-

deren Gründen auch unter Berücksichtigung

der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht

zugemutet werden kann. Der Antrag auf Be-

freiung ist unter Angabe der Gründe schrift-

lich beim Wasserwerk einzureichen.

§ 5

Benutzungszwang

(1) Auf Grundstücken, die an die öffentliche

Wasserversorgungsanlage angeschlossen

sind, haben die Wasserabnehmer ihren ge-

samten Wasserbedarf aus dieser zu decken.

Ausgenommen hiervon ist die Nutzung von

Niederschlagswasser für Zwecke der Gar-

tenbewässerung.

(2) Von der Verpflichtung zur Benutzung wird

der Wasserabnehmer auf Antrag befreit,

wenn die Benutzung ihm aus besonderen

Gründen auch unter Berücksichtigung der

Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zuge-

mutet werden kann.

(3) Das Wasserwerk räumt dem Wasserab-

nehmer darüber hinaus im Rahmen des ihm

wirtschaftlich Zumutbaren auf Antrag die

Möglichkeit ein, den Bezug auf einen von ihm

gewünschten Verbrauchszweck oder auf ei-

nen Teilbedarf zu beschränken.

(4) Der Antrag auf Befreiung oder Teilbefrei-

ung ist unter Angabe der Gründe schriftlich

beim Wasserwerk einzureichen.

(5) Der Wasserabnehmer hat dem Wasser-

werk vor Errichtung einer Eigengewinnungs-

anlage Mitteilung zu machen. Er hat durch

geeignete Maßnahmen sicherzustellen,

dass von seiner Eigenanlage keine Rückwir-

kungen in die öffentliche Wasserversor-

gungsanlage möglich sind.

§ 6

Art der Versorgung

(1) Das Wasser muss den jeweils geltenden

Rechtsvorschriften und den anerkannten

Regeln der Technik für Trinkwasser entspre-

chen. Das Wasserwerk ist verpflichtet, das

Wasser unter dem Druck zu liefern, der für

eine einwandfreie Deckung des üblichen Be-

darfs in dem betreffenden Versorgungsge-

biet erforderlich ist. Es ist berechtigt, die Be-

schaffenheit und den Druck des Wassers im

Rahmen der gesetzlichen und behördlichen

Bestimmungen sowie der anerkannten Re-

geln der Technik zu ändern, falls dies in be-

sonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder

technischen Gründen zwingend notwendig

ist; dabei sind die Belange des Wasserab-

nehmers möglichst zu berücksichtigen.

(2) Stellt der Wasserabnehmer Anforderun-

gen an Beschaffenheit und Druck des Was-

sers, die über die vorgenannten Verpflich-

tungen hinausgehen, so obliegt es ihm

selbst, die erforderlichen Vorkehrungen zu

treffen.

§ 7

Umfang der Versorgung, Unterrichtung

bei Versorgungsunterbrechungen

(1) Das Wasserwerk ist verpflichtet, das

Wasser jederzeit am Ende der Anschlusslei-

tung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht,

1. soweit zeitliche Beschränkungen zur Si-

cherstellung der öffentlichen Wasserver-

sorgung erforderlich oder sonst nach

dieser Satzung vorbehalten sind,

2. soweit und solange das Wasserwerk an

der Versorgung durch höhere Gewalt

oder sonstige Umstände, deren Beseiti-

gung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet

werden kann, gehindert ist.

(2) Die Versorgung kann unterbrochen wer-

den, soweit dies zur Vornahme betriebsnot-

wendiger Arbeiten erforderlich ist. Das Was-

serwerk hat jede Unterbrechung oder Unre-

gelmäßigkeit unverzüglich zu beheben.

(3) Das Wasserwerk hat die Wasserabneh-

mer bei einer nicht nur für kurze Dauer beab-

sichtigten Unterbrechung der Versorgung

rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrich-

ten. Die Pflicht zur Unterrichtung entfällt,

wenn sie

1. nach den Umständen nicht rechtzeitig

möglich ist und das Wasserwerk dies

nicht zu vertreten hat oder

2. die Beseitigung von bereits eingetrete-

nen Unterbrechungen verzögern würde.

§ 8

Verwendung des Wassers,

sparsamer Umgang

(1) Das Wasser wird nur für die eigenen Zwe-

cke des Anschlussnehmers, seiner Mieter

und ähnlich berechtigter Personen zur Verfü-

gung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige

Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung des

Wasserwerks zulässig. Diese muss erteilt

werden, wenn dem Interesse an der Weiter-

leitung nicht überwiegende versorgungswirt-

schaftliche Gründe entgegenstehen.

(2) Das Wasser darf für alle Zwecke verwen-

det werden, soweit nicht in dieser Satzung

oder aufgrund sonstiger gesetzlicher oder

behördlicher Vorschriften Beschränkungen

vorgesehen sind. Das Wasserwerk kann die

Verwendung für bestimmte Zwecke be-

schränken, soweit dies zur Sicherstellung

der allgemeinen Wasserversorgung erfor-

derlich ist.

(3) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug

von Bauwasser ist beim Wasserwerk vor Be-

ginn der Bauarbeiten zu beantragen. Ent-

sprechendes gilt für Anschlüsse zu sonsti-

gen vorübergehenden Zwecken.

(4) Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten

nicht zum Feuerlöschen, sondern zu ande-

ren vorübergehenden Zwecken entnommen

werden, sind hierfür Hydrantenstandrohre

des Wasserwerks mit Wasserzählern zu be-

nutzen.

(5) Sollen auf einem Grundstück besondere

Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden,

sind über ihre Anlegung, Unterhaltung und

Prüfung besondere Vereinbarungen mit dem

Wasserwerk zu treffen.
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(6) Mit Wasser aus der öffentlichen Wasser-

versorgung ist sparsam umzugehen. Die

Wasserabnehmer werden aufgefordert,

wassersparende Verfahren anzuwenden,

soweit dies insbesondere wegen der benö-

tigten Wassermenge mit Rücksicht auf den

Wasserhaushalt zumutbar und aus hygieni-

schen Gründen vertretbar ist.

§ 9

Unterbrechung des Wasserbezugs

(1) Will ein Anschlussnehmer den Wasser-

bezug länger als drei Monate einstellen, so

hat er dies dem Wasserwerk mindestens

zwei Wochen vor der Einstellung schriftlich

mitzuteilen. Wird der Wasserverbrauch ohne

rechtzeitige schriftliche Mitteilung einge-

stellt, so haftet der Anschlussnehmer dem

Wasserwerk für die Erfüllung sämtlicher sich

aus der Satzung ergebenden Verpflichtun-

gen.

(2) Der Anschlussnehmer kann eine zeitwei-

lige Absperrung seines Anschlusses verlan-

gen, ohne damit das Benutzungsverhältnis

aufzulösen.

§ 10

Einstellung der Versorgung

(1) Das Wasserwerk ist berechtigt, die Ver-

sorgung fristlos einzustellen, wenn der Was-

serabnehmer den Bestimmungen dieser

Satzung zuwiderhandelt und die Einstellung

erforderlich ist, um

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicher-

heit von Personen oder Anlagen abzu-

wehren,

2. den Verbrauch von Wasser unter Umge-

hung, Beeinflussung oder vor Anbrin-

gung der Messeinrichtungen zu verhin-

dern oder

3. zu gewährleisten, dass Störungen ande-

rer Wasserabnehmer, störende Rückwir-

kungen auf Einrichtungen des Wasser-

werks oder Dritter oder Rückwirkungen

auf die Güte des Trinkwassers ausge-

schlossen sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbe-

sondere bei Nichtzahlung einer fälligen Ab-

gabenschuld trotz Mahnung, ist das Wasser-

werk berechtigt, die Versorgung zwei Wo-

chen nach Androhung einzustellen. Dies gilt

nicht, wenn der Wasserabnehmer darlegt,

dass die Folgen der Einstellung außer Ver-

hältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung

stehen und hinreichende Aussicht besteht,

dass der Wasserabnehmer seinen Verpflich-

tungen nachkommt. Das Wasserwerk kann

mit der Mahnung zugleich die Einstellung der

Versorgung androhen.

(3) Das Wasserwerk hat die Versorgung un-

verzüglich wieder aufzunehmen, sobald die

Gründe für ihre Einstellung entfallen sind

und der Wasserabnehmer die Kosten der

Einstellung und Wiederaufnahme der Ver-

sorgung ersetzt hat.

§ 11

Grundstücksbenutzung

(1) Die Anschlussnehmer haben zur örtli-

chen Versorgung das Anbringen und Verle-

gen von Leitungen einschließlich Zubehör

zur Zu- und Fortleitung von Wasser über ihre

im gleichen Versorgungsgebiet liegenden

Grundstücke sowie erforderliche Schutz-

maßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Die-

se Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die

Wasserversorgung angeschlossen sind, die

vom Anschlussnehmer in wirtschaftlichem

Zusammenhang mit der Wasserversorgung

genutzt werden oder für die die Möglichkeit

der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich

vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inan-

spruchnahme der Grundstücke den An-

schlussnehmer mehr als notwendig oder in

unzumutbarer Weise belasten würde.

(2) Der Wasserabnehmer oder Anschluss-

nehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang

der beabsichtigten Inanspruchnahme des

Grundstücks zu benachrichtigen.

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verle-

gung der Einrichtungen verlangen, wenn sie

an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zu-

mutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat

das Wasserwerk zu tragen. Dienen die Ein-

richtungen ausschließlich der Versorgung

des Grundstücks, so hat der Anschlussneh-

mer die Kosten zu tragen.

(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat

der Grundstückseigentümer die Entfernung

der Einrichtungen zu gestatten oder sie auf

Verlangen des Wasserwerks noch fünf Jahre

unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass

ihm dies nicht zugemutet werden kann.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffent-

liche Verkehrswege und Verkehrsflächen

sowie für Grundstücke, die durch Planfest-

stellung für den Bau von öffentlichen Ver-

kehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt

sind.

§ 12

Zutrittsrecht

Der Wasserabnehmer hat dem mit einem

Ausweis versehenen Beauftragten des Was-

serwerks im Rahmen des § 43 Abs. 5 Was-

sergesetz für Baden-Württemberg und des §

99 der Abgabenordnung den Zutritt zu sei-

nen Räumen und zu den in § 24 genannten

Einrichtungen zu gestatten, soweit dies für

die Prüfung der technischen Einrichtung, zur

Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflich-

ten nach dieser Satzung, insbesondere zur

Ablesung, zum Austausch der Messeinrich-

tungen (Wasserzähler) oder zur Ermittlung

der Grundlagen für die Gebührenbemes-

sung erforderlich ist.

II. Hausanschlüsse, Anlage des An-

schlussnehmers, Messeinrichtungen

§ 13

Anschlussantrag

Der Anschluss an die öffentliche Wasserver-

sorgungsanlage und jede Änderung des

Hausanschlusses ist vom Anschlussnehmer

unter Benutzung eines beim Wasserwerk er-

hältlichen Vordrucks für jedes Grundstück zu

beantragen. Dem Antrag sind insbesondere

folgende Unterlagen beizufügen, soweit sich

die erforderlichen Angaben nicht bereits aus

dem Antrag selbst ergeben:

1. Ein Lageplan nebst Beschreibung und

Skizze der geplanten Anlage des An-

schlussnehmers (Wasserverbrauchsan-

lage);

2. der Name des Installationsunterneh-

mens, durch das die Wasserverbrauchs-

anlage eingerichtet oder geändert wer-

den soll;

3. eine nähere Beschreibung besonderer

Einrichtungen (zum Beispiel von Gewer-

bebetrieben usw.), für die auf dem

Grundstück Wasser verwendet werden

soll, sowie die Angabe des geschätzten

Wasserbedarfs;

4. Angaben über eine etwaige Eigengewin-

nungsanlage;

5. im Falle des § 3 Abs. 4 die Verpflichtungs-

erklärung zur Übernahme der mit dem

Bau und Betrieb zusammenhängenden

Mehrkosten.

§ 14

Haus- und Grundstücksanschlüsse

(1) Der Hausanschluss besteht aus der Ver-

bindung des Verteilungsnetzes mit der Anla-

ge des Anschlussnehmers. Er beginnt an der

Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und

endet mit der Hauptabsperrvorrichtung.

Hausanschlüsse werden ausschließlich vom

Wasserwerk hergestellt, unterhalten, erneu-

ert, geändert, abgetrennt und beseitigt.

(2) Hausanschlüsse stehen vorbehaltlich ab-

weichender Regelung im Eigentum des

Wasserwerks. Soweit sie in öffentlichen Ver-

kehrs- und Grünflächen verlaufen (Grund-

stücksanschlüsse), sind sie Teil der öffentli-

chen Wasserversorgungsanlage.

(3) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse

sowie deren Änderung werden nach Anhö-

rung des Anschlussnehmers und unter Wah-

rung seiner berechtigten Interessen vom

Wasserwerk bestimmt. Das Wasserwerk

stellt die für den erstmaligen Anschluss eines

Grundstücks notwendigen Hausanschlüsse

bereit.

(4) Das Wasserwerk kann auf Antrag des An-

schlussnehmers weitere Anschlüsse sowie

vorläufige oder vorübergehende Anschlüsse

herstellen. Als weitere Anschlüsse gelten

auch Hausanschlüsse für Grundstücke, die

nach Entstehen der Beitragspflicht (§ 37)

neu gebildet werden.

(5) Hausanschlüsse dürfen nicht überbaut

werden, die Freilegung muss stets möglich

sein; sie sind vor Beschädigung zu schützen.

Der Anschlussnehmer hat die baulichen Vor-

aussetzungen für die sichere Errichtung des

Hausanschlusses zu schaffen. Er darf keine

Einwirkungen auf den Hausanschluss vor-

nehmen oder vornehmen lassen. Jede Be-

schädigung des Hausanschlusses, insbe-

sondere das Undichtwerden von Leitungen

sowie sonstige Störungen sind dem Wasser-

werk unverzüglich mitzuteilen.

§ 15

Kostenerstattung

(1) Der Anschlussnehmer hat dem Wasser-

werk zu erstatten:

1. Die Kosten der Herstellung, Unterhal-

tung, Erneuerung, Veränderung und Be-

seitigung der notwendigen Hausan-

schlüsse.

2. Die Kosten der Herstellung, Unterhal-

tung, Erneuerung, Veränderung und Be-

seitigung der weiteren, vorläufigen und

vorübergehenden Hausanschlüsse (§

14 Abs. 4).

Zu diesen Kosten gehören auch die Aufwen-

dungen für die Wiederherstellung des alten

Zustands auf den durch die Arbeiten bean-

spruchten Flächen.
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(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der

endgültigen Herstellung des Hausanschlus-

ses, im Übrigen mit der Beendigung der

Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird

binnen eines Monats nach Bekanntgabe des

Abgabenbescheids fällig.

(3) Erhalten mehrere Grundstücke eine ge-

meinsame Hausanschlussleitung, so ist für

die Teile der Anschlussleitung, die aus-

schließlich einem der beteiligten Grundstü-

cke dienen, allein der Eigentümer bzw. Erb-

bauberechtigte des betreffenden Grund-

stücks ersatzpflichtig. Soweit Teile der Haus-

anschlussleitung mehreren Grundstücken

gemeinsam dienen, sind die Eigentümer

bzw. Erbbauberechtigten der beteiligten

Grundstücke als Gesamtschuldner ersatz-

pflichtig.

§ 16

Private Anschlussleitungen

(1) Private Anschlussleitungen hat der An-

schlussnehmer selbst zu unterhalten, zu än-

dern und zu erneuern. Die insoweit anfallen-

den Kosten sind vom Anschlussnehmer zu

tragen.

(2) Entspricht eine solche Anschlussleitung

nach Beschaffenheit und Art der Verlegung

den Bestimmungen der DIN 1988 und etwai-

gen zusätzlichen Bestimmungen des Was-

serwerks, und verzichtet der Anschlussneh-

mer schriftlich auf seine Rechte an der Lei-

tung, so ist die Anschlussleitung auf sein

Verlangen vom Wasserwerk zu überneh-

men. Dies gilt nicht für Leitungen im Außen-

bereich (§ 35 BauGB).

(3) Unterhaltungs-, Änderungs- und Erneue-

rungsarbeiten an privaten Grundstücksan-

schlüssen sind dem Wasserwerk vom An-

schlussnehmer mindestens 14 Tage vorher

anzuzeigen.

§ 17

Anlage des Anschlussnehmers

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Er-

weiterung, Änderung und Unterhaltung der

Anlage hinter dem Hausanschluss - mit Aus-

nahme der Messeinrichtungen des Wasser-

werks - ist der Anschlussnehmer verantwort-

lich. Hat er die Anlage oder Anlagenteile ei-

nem Dritten vermietet oder sonst zur Benut-

zung überlassen, so ist er neben diesem ver-

antwortlich.

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der

Vorschriften dieser Satzung und anderer ge-

setzlicher oder behördlicher Bestimmungen

sowie nach den anerkannten Regeln der

Technik errichtet, erweitert, geändert und

unterhalten werden. Die Errichtung der Anla-

ge und wesentliche Veränderungen dürfen

nur durch das Wasserwerk oder ein vom

Wasserwerk zugelassenes Installationsun-

ternehmen erfolgen. Das Wasserwerk ist be-

rechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu

überwachen.

(3) Anlagenteile, die sich vor den Messein-

richtungen befinden, können plombiert wer-

den. Ebenso können Anlagenteile, die zur

Anlage des Anschlussnehmers gehören, un-

ter Plombenverschluss genommen werden,

um eine einwandfreie Messung zu gewähr-

leisten. Die dafür erforderliche Ausstattung

der Anlage ist nach den Angaben des Was-

serwerks zu veranlassen.

(4) Es dürfen nur Produkte und Geräte ver-

wendet werden, die den allgemein aner-

kannten Regeln der Technik entsprechen.

Die Einhaltung der Voraussetzungen des

Satzes 1 wird vermutet, wenn eine CE-

Kennzeichnung für den ausdrücklichen Ein-

satz im Trinkwasserbereich vorhanden ist.

Sofern diese CE-Kennzeichnung nicht vor-

geschrieben ist, wird dies auch vermutet,

wenn das Produkt oder Gerät ein Zeichen ei-

nes akkreditierten Branchenzertifizierers

trägt, insbesondere das DIN-DVGW-Zei-

chen oder DVGW-Zeichen. Produkte und

Geräte, die

1. in einem anderen Vertragsstaat des Ab-

kommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum rechtmäßig hergestellt wor-

den sind oder

2. in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-

päischen Union oder in der Türkei recht-

mäßig hergestellt oder in den Verkehr

gebracht worden sind

und die nicht den technischen Spezifikatio-

nen der Zeichen nach Satz 3 entsprechen,

werden einschließlich der in den vorgenann-

ten Staaten durchgeführten Prüfungen und

Überwachungen als gleichwertig behandelt,

wenn mit ihnen das in Deutschland geforder-

te Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft

erreicht wird.

(5) Anlagen und Verbrauchseinrichtungen

sind so zu betreiben, dass Störungen ande-

rer Wasserabnehmer, störende Rückwirkun-

gen auf Einrichtungen des Wasserwerks

oder Dritter oder Rückwirkungen auf die

Güte des Trinkwassers ausgeschlossen

sind.

§ 18

Inbetriebsetzung der Anlage des

Anschlussnehmers

(1) Das Wasserwerk oder dessen Beauftrag-

te schließen die Anlage des Anschlussneh-

mers an das Verteilungsnetz an und setzen

sie in Betrieb.

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist

beim Wasserwerk über das Installationsun-

ternehmen zu beantragen.

§ 19

Überprüfung der Anlage

des Anschlussnehmers

(1) Das Wasserwerk ist berechtigt, die Anla-

ge des Anschlussnehmers vor und nach ih-

rer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Es hat

den Anschlussnehmer auf erkannte Sicher-

heitsmängel aufmerksam zu machen und

kann deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, die die Si-

cherheit gefährden oder erhebliche Störun-

gen erwarten lassen, so ist das Wasserwerk

berechtigt, den Anschluss oder die Versor-

gung zu verweigern; bei Gefahr für Leib und

Leben ist es dazu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassen der

Überprüfung der Anlage sowie durch deren

Anschluss an das Verteilungsnetz über-

nimmt das Wasserwerk keine Haftung für die

Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht,

wenn es bei einer Überprüfung Mängel fest-

gestellt hat, die eine Gefahr für Leib und Le-

ben darstellen.

§ 20

Technische Anschlussbedingungen

Das Wasserwerk ist berechtigt, weitere tech-

nische Anforderungen an den Hausan-

schluss und andere Anlagenteile sowie an

den Betrieb der Anlage festzulegen, soweit

dies aus Gründen der sicheren und stö-

rungsfreien Versorgung, insbesondere im

Hinblick auf die Erfordernisse des Vertei-

lungsnetzes, notwendig ist. Diese Anforde-

rungen dürfen den anerkannten Regeln der

Technik nicht widersprechen. Der Anschluss

bestimmter Verbrauchseinrichtungen kann

von der vorherigen Zustimmung des Was-

serwerks abhängig gemacht werden. Die Zu-

stimmung darf nur verweigert werden, wenn

der Anschluss eine sichere und störungs-

freie Versorgung gefährden würde.

§ 21

Messung

(1) Das Wasserwerk stellt die verbrauchte

Wassermenge durch Messeinrichtungen

(Wasserzähler) fest, die den eichrechtlichen

Vorschriften entsprechen. Bei öffentlichen

Verbrauchseinrichtungen kann die gelieferte

Menge auch rechnerisch ermittelt oder ge-

schätzt werden, wenn die Kosten der Mes-

sung nicht im Verhältnis zur Höhe des Ver-

brauchs stehen.

(2) Das Wasserwerk hat dafür Sorge zu tra-

gen, dass eine einwandfreie Messung der

verbrauchten Wassermenge gewährleistet

ist. Es bestimmt Art, Zahl und Größe sowie

Anbringungsort der Messeinrichtungen.

Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, Über-

wachung, Unterhaltung und Entfernung der

Messeinrichtungen Aufgabe des Wasser-

werks. Es hat den Anschlussnehmer anzu-

hören und dessen berechtigte Interessen zu

wahren. Es ist verpflichtet, auf Verlangen

des Anschlussnehmers die Messeinrichtun-

gen zu verlegen, wenn dies ohne Beein-

trächtigung einer einwandfreien Messung

möglich ist; der Anschlussnehmer ist ver-

pflichtet, die Kosten zu tragen.

(3) Der Anschlussnehmer haftet für das Ab-

handenkommen und die Beschädigung der

Messeinrichtungen, soweit ihn daran ein

Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Be-

schädigungen und Störungen dieser Einrich-

tungen dem Wasserwerk unverzüglich mit-

zuteilen. Er ist verpflichtet, die Einrichtungen

vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser

sowie vor Frost zu schützen.

(4) Der Einbau von Zwischenzählern in die

Verbrauchsleitung ist dem Wasserabneh-

mer gestattet. Alle den Zwischenzähler be-

treffenden Kosten gehen zu seinen Lasten.

Das Wasserwerk ist nicht verpflichtet, das

Anzeigeergebnis eines Zwischenzählers der

Wasserzinsberechnung zugrunde zu legen.

§ 22

Nachprüfung

von Messeinrichtungen

(1) Der Wasserabnehmer kann jederzeit die

Nachprüfung der Messeinrichtungen durch

eine Eichbehörde oder eine staatlich aner-

kannte Prüfstelle verlangen. Stellt der Was-

serabnehmer den Antrag auf Prüfung nicht

beim Wasserwerk, so hat er dieses vor An-

tragstellung zu benachrichtigen.

(2) Die Kosten der Prüfung fallen dem Was-

serwerk zur Last, falls die Abweichung die

gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen über-

schreitet, sonst dem Wasserabnehmer.
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§ 23

Ablesung

(1) Die Messeinrichtungen werden vom Be-

auftragten des Wasserwerks oder auf Ver-

langen des Wasserwerks vom Anschluss-

nehmer selbst abgelesen. Der Anschluss-

nehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass die

Messeinrichtungen leicht zugänglich sind.

(2) Solange der Beauftragte des Wasser-

werks die Räume des Anschlussnehmers

nicht zum Ablesen betreten kann, darf das

Wasserwerk den Verbrauch auf der Grundla-

ge der letzten Ablesung schätzen; die tat-

sächlichen Verhältnisse sind angemessen

zu berücksichtigen.

§ 24

Messeinrichtungen

an der Grundstücksgrenze

(1) Das Wasserwerk kann verlangen, dass

der Anschlussnehmer auf eigene Kosten

nach seiner Wahl an der Grundstücksgrenze

einen geeigneten Wasserzählerschacht

oder Wasserzählerschrank anbringt, wenn

1. das Grundstück unbebaut ist oder

2. die Versorgung des Gebäudes mit An-

schlussleitungen erfolgt, die unverhält-

nismäßig lang sind oder nur unter beson-

deren Erschwernissen verlegt werden

können, oder

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbrin-

gung des Wasserzählers vorhanden ist.

(2) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die

Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zu-

stand und jederzeit zugänglich zu halten.

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verle-

gung der Einrichtungen auf seine Kosten

verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle

für ihn nicht mehr zumutbar sind und die Ver-

legung ohne Beeinträchtigung einer ein-

wandfreien Messung möglich ist.

III. Wasserversorgungsbeitrag

§ 25

Erhebungsgrundsatz

Die Stadt erhebt zur teilweisen Deckung ih-

res Aufwands für die Anschaffung, Herstel-

lung und den Ausbau der öffentlichen Was-

serversorgungsanlagen einen Wasserver-

sorgungsbeitrag.

§ 26

Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstü-

cke, für die eine bauliche oder gewerbliche

Nutzung festgesetzt ist, wenn sie bebaut

oder gewerblich genutzt werden können. Er-

schlossene Grundstücke, für die eine bauli-

che oder gewerbliche Nutzung nicht festge-

setzt ist, unterliegen der Beitragspflicht,

wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bau-

land sind und nach der geordneten bauli-

chen Entwicklung der Stadt zur Bebauung

anstehen.

(2) Wird ein Grundstück an die öffentlichen

Wasserversorgungsanlagen tatsächlich an-

geschlossen, so unterliegt es der Beitrags-

pflicht auch dann, wenn die Voraussetzun-

gen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind.

§ 27

Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt

der Bekanntgabe des Beitragsbescheids Ei-

gentümer des Grundstücks ist.

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbau-

recht belastet, so ist der Erbbauberechtigte

an Stelle des Eigentümers beitragspflichtig.

Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamt-

schuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum

sind die einzelnen Wohnungs- und Teilei-

gentümer nur entsprechend ihrem Miteigen-

tumsanteil beitragspflichtig.

(3) Steht das Grundstück, Erbbaurecht,

Wohnungs- oder Teileigentum im Eigentum

mehrerer Personen zur gesamten Hand, ist

die Gesamthandsgemeinschaft beitrags-

pflichtig.

§ 28

Beitragsmaßstab

Maßstab für den Wasserversorgungsbeitrag

ist die Nutzungsfläche. Diese ergibt sich

durch Vervielfachung der Grundstücksfläche

(§ 29) mit einem Nutzungsfaktor (§ 30); das

Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet,

wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die

nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und

Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind,

auf die vorausgehende volle Zahl abgerun-

det werden.

§ 29

Grundstücksfläche

(1) Als Grundstücksfläche gilt:

1. bei Grundstücken im Bereich eines Be-

bauungsplans die Fläche, die der Ermitt-

lung der zulässigen Nutzung zugrunde

zu legen ist;

2. soweit ein Bebauungsplan nicht besteht

oder die erforderliche Festsetzung nicht

enthält, die tatsächliche Grundstücksflä-

che bis zu einer Tiefe von 40 Meter von

der der Erschließungsanlage zugewand-

ten Grundstücksgrenze. Reicht die bauli-

che oder gewerbliche Nutzung über die-

se Begrenzung hinaus oder sind Flächen

tatsächlich angeschlossen, so ist die

Grundstückstiefe maßgebend, die durch

die hintere Grenze der Nutzung, zuzüg-

lich der baurechtlichen Abstandsflächen,

bestimmt wird. Grundstücksteile, die le-

diglich die wegemäßige Verbindung zur

Erschließungsanlage herstellen, bleiben

bei der Bestimmung der Grundstückstie-

fe unberücksichtigt. Zur Nutzung zählen

auch angelegte Grünflächen oder gärt-

nerisch genutzte Flächen.

(2) Teilflächenabgrenzungen gemäß § 31

Abs. 1 Satz 2 KAG bleiben unberührt.

§ 30

Nutzungsfaktor

(1) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird

die Grundstücksfläche (§ 29) mit einem Nut-

zungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen

beträgt:

1. bei eingeschossiger

Bebaubarkeit 1,00

2. bei zweigeschossiger

Bebaubarkeit 1,25

3. bei dreigeschossiger

Bebaubarkeit 1,50

4. bei vier- und fünfgeschossiger

Bebaubarkeit 1,75

5. bei sechs- und mehrgeschossiger

Bebaubarkeit 2,00.

(2) Bei Stellplatzgrundstücken und bei

Grundstücken, für die nur eine Nutzung ohne

Bebauung zulässig ist oder bei denen die

Bebauung nur untergeordnete Bedeutung

hat, wird ein Nutzungsfaktor von 0,5 zugrun-

degelegt. Dasselbe gilt für Gemeinbedarfs-

oder Grünflächengrundstücke, deren Grund-

stücksflächen aufgrund ihrer Zweckbestim-

mung nicht oder nur zu einem untergeordne-

ten Teil mit Gebäuden überdeckt werden sol-

len bzw. überdeckt sind (zum Beispiel Fried-

höfe, Sportplätze, Freibäder, Kleingartenan-

lagen). Die §§ 31 bis 34 finden keine Anwen-

dung.

§ 31

Ermittlung

des Nutzungsmaßes bei Grundstücken,

für die ein Bebauungsplan die Ge-

schosszahl festsetzt

Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan

festgesetzte höchstzulässige Zahl der Voll-

geschosse. Ist im Einzelfall eine größere Ge-

schosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde

zu legen. Als Geschosse gelten Vollge-

schosse i. S. der Landesbauordnung (LBO)

in der im Zeitpunkt der Beschlussfassung

über den Bebauungsplan geltenden Fas-

sung. Sind auf einem Grundstück mehrere

bauliche Anlagen mit unterschiedlicher Ge-

schosszahl zulässig, ist die höchste Zahl der

Vollgeschosse maßgebend.

§ 32

Ermittlung

des Nutzungsmaßes bei Grundstücken,

für die ein Bebauungsplan eine

Baumassenzahl festsetzt

(1) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl

der Vollgeschosse eine Baumassenzahl

aus, so gilt als Geschosszahl die Baumas-

senzahl geteilt durch 3,5; das Ergebnis wird

auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nach-

kommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende

volle Zahl aufgerundet und Nachkommastel-

len, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausge-

hende volle Zahl abgerundet werden.

(2) Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei

Anwendung der Baumassenzahl zulässige

Baumasse genehmigt, so ergibt sich die Ge-

schosszahl aus der Teilung dieser Baumas-

se durch die Grundstücksfläche und noch-

maliger Teilung des Ergebnisses durch 3,5;

das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerun-

det, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die

nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und

Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind,

auf die vorausgehende volle Zahl abgerun-

det werden.

§ 33

Ermittlung

des Nutzungsmaßes bei Grundstücken,

für die ein Bebauungsplan die Höhe

baulicher Anlagen festsetzt

(1) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß

der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl

der Vollgeschosse oder eine Baumassen-

zahl, sondern setzt er die Höhe baulicher An-

lagen in Gestalt der maximalen Gebäudehö-

he (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschosszahl

das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der

baulichen Anlage geteilt durch
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1. 3,0 für die im Bebauungsplan als Klein-

siedlungsgebiete (WS), reine Wohnge-

biete (WR), allgemeine Wohngebiete

(WA), Ferienhausgebiete, Wochenend-

hausgebiete und besondere Wohnge-

biete (WB) festgesetzten Gebiete und

2. 4,0 für die im Bebauungsplan als Dorfge-

biete (MD), Mischgebiete (MI), Kernge-

biete (MK), Gewerbegebiete (GE), Indu-

striegebiete (GI) und sonstige Sonderge-

biete (SO) festgesetzten Gebiete;

das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerun-

det, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die

nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und

Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind,

auf die vorausgehende volle Zahl abgerun-

det werden.

(2) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß

der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl

der Vollgeschosse oder eine Baumassen-

zahl, sondern setzt er die Höhe baulicher An-

lagen in Gestalt der maximalen Traufhöhe

(Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen

Außenwand mit der Dachhaut) fest, so gilt

als Geschosszahl das festgesetzte Höchst-

maß der Höhe der baulichen Anlage geteilt

durch

1. 2,7 für die im Bebauungsplan als Klein-

siedlungsgebiete (WS), reine Wohnge-

biete (WR), allgemeine Wohngebiete

(WA), Ferienhausgebiete, Wochenend-

hausgebiete und besondere Wohnge-

biete (WB) festgesetzten Gebiete und

2. 3,5 für die im Bebauungsplan als Dorfge-

biete (MD), Mischgebiete (MI), Kernge-

biete (MK), Gewerbegebiete (GE), Indu-

striegebiete (GI) und sonstige Sonderge-

biete (SO) festgesetzten Gebiete;

das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerun-

det, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die

nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und

Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind,

auf die vorausgehende volle Zahl abgerun-

det werden.

(3) Ist im Einzelfall eine größere als die im

Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher

Anlagen genehmigt, so ist diese gemäß Abs.

1 oder 2 in eine Geschosszahl umzurech-

nen.

(4) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl

der Vollgeschosse oder einer Baumassen-

zahl sowohl die zulässige Firsthöhe als auch

die zulässige Traufhöhe der baulichen Anla-

ge aus, so ist die Firsthöhe gemäß Abs. 1

und 3 in eine Geschosszahl umzurechnen.

§ 34

Ermittlung

des Nutzungsmaßes bei Grundstücken,

für die keine Planfestsetzung im Sinne

der §§ 31 bis 33 bestehen

(1) Bei Grundstücken in unbeplanten Gebie-

ten bzw. in beplanten Gebieten, für die der

Bebauungsplan keine Festsetzungen nach

den §§ 31 bis 33 enthält, ist maßgebend:

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der

tatsächlich vorhandenen Geschosse,

2. bei unbebauten, aber bebaubaren

Grundstücken die Zahl der auf den

Grundstücken der näheren Umgebung

überwiegend vorhandenen Geschosse.

(2) Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35

BauGB) ist maßgebend:

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der

tatsächlich vorhandenen Geschosse;

2. bei unbebauten Grundstücken, für die ein

Bauvorhaben genehmigt ist, die Zahl der

genehmigten Geschosse.

(3) Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S.

der LBO in der im Entstehungszeitpunkt (§

37) geltenden Fassung. Sind auf einem

Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit

unterschiedlicher Geschosszahl vorhanden,

ist die höchste Zahl der Vollgeschosse maß-

gebend.

(4) Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne

ein Vollgeschoss i. S. der LBO gilt als Ge-

schosszahl die Baumasse des Bauwerks ge-

teilt durch die überbaute Grundstücksfläche

und nochmals geteilt durch 3,5, mindestens

jedoch die nach Abs. 1 maßgebende Ge-

schosszahl; das Ergebnis wird auf eine volle

Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab

0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufge-

rundet und Nachkommastellen, die kleiner

als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle

Zahl abgerundet werden.

§ 35

Nachveranlagung,

weitere Beitragspflicht

(1) Von Grundstückseigentümern, für deren

Grundstück eine Beitragsschuld bereits ent-

standen ist oder deren Grundstücke bei-

tragsfrei angeschlossen worden sind, wer-

den weitere Beiträge erhoben,

1. soweit die bis zum In-Kraft-Treten dieser

Satzung zulässige Zahl bzw. genehmig-

te höhere Zahl der Vollgeschosse über-

schritten oder eine größere Zahl von

Vollgeschossen allgemein zugelassen

wird;

2. soweit in den Fällen des § 34 Abs. 2 Nr. 1

und 2 eine höhere Zahl der Vollgeschos-

se zugelassen wird;

3. wenn das Grundstück mit Grundstücks-

flächen vereinigt wird, für die eine Bei-

tragsschuld bisher nicht entstanden ist;

4. soweit Grundstücke unter Einbeziehung

von Teilflächen, für die eine Beitrags-

schuld bereits entstanden ist, neu gebil-

det werden.

(2) Wenn bei der Veranlagung von Grundstü-

cken Teilflächen gem. § 29 Abs. 1 Nr. 2 die-

ser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG un-

berücksichtigt geblieben sind, entsteht eine

weitere Beitragspflicht, soweit die Voraus-

setzungen für eine Teilflächenabgrenzung

entfallen.

§ 36

Beitragssatz

Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je

Quadratmeter (m2) Nutzungsfläche (§ 28)

4,60 Euro.

§ 37

Entstehung der Beitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld entsteht:

1. In den Fällen des § 26 Abs. 1, sobald das

Grundstück an die öffentliche Wasser-

versorgungsanlage angeschlossen wer-

den kann.

2. In den Fällen des § 26 Abs. 2 mit dem An-

schluss, frühestens jedoch mit dessen

Genehmigung.

3. In den Fällen des § 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2

mit der Erteilung der Baugenehmigung

bzw. dem In-Kraft-Treten des Bebau-

ungsplans oder einer Satzung i. S. von §

34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB.

4. In den Fällen des § 35 Abs. 1 Nr. 3, wenn

die Vergrößerung des Grundstücks im

Grundbuch eingetragen ist.

5. In den Fällen des § 35 Abs. 1 Nr. 4, wenn

das neugebildete Grundstück im Grund-

buch eingetragen ist.

6. In den Fällen des § 35 Abs. 2, mit dem

Wegfall der Voraussetzungen für eine

Teilflächenabgrenzung nach § 29 Abs. 1

Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1

Satz 2 KAG, insbesondere mit dem In-

krafttreten eines Bebauungsplanes oder

einer Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz. 1

BauGB, der Bebauung, der gewerbli-

chen Nutzung oder des tatsächlichen

Anschlusses von abgegrenzten Teilflä-

chen jedoch frühestens mit der Anzeige

einer Nutzungsänderung gem. § 49 Abs.

3.

(2) Für Grundstücke, die schon vor dem

1.4.1964 an die öffentliche Wasserversor-

gungsanlagen hätten angeschlossen wer-

den können, jedoch noch nicht angeschlos-

sen worden sind, entsteht die Beitragsschuld

mit dem tatsächlichen Anschluss, frühestens

mit dessen Genehmigung.

(3) Mittelbare Anschlüsse (zum Beispiel über

bestehende Hausanschlüsse) stehen dem

unmittelbaren Anschluss an öffentliche Was-

serversorgungsanlagen gleich.

§ 38

Fälligkeit

Der Wasserversorgungsbeitrag wird einen

Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbe-

scheids fällig.

§ 39

Ablösung

(1) Die Stadt kann, solange die Beitrags-

schuld noch nicht entstanden ist, mit dem

Beitragsschuldner die Ablösung des Was-

serversorgungsbeitrages vereinbaren.

(2) Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich

nach der Höhe der voraussichtlich entste-

henden Beitragsschuld; die Ermittlung er-

folgt nach den Bestimmungen dieser Sat-

zung.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung be-

steht nicht.

IV. Benutzungsgebühren

§ 40

Erhebungsgrundsatz

Die Stadt erhebt für die Benutzung der öf-

fentlichen Wasserversorgungsanlagen

Grund- und Verbrauchsgebühren.

§ 41

Gebührenschuldner

(1) Schuldner der Benutzungsgebühren ist

der Anschlussnehmer. Beim Wechsel des
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Gebührenschuldners geht die Gebühren-

pflicht mit Beginn des auf den Übergang fol-

genden Kalendervierteljahres auf den neuen

Gebührenschuldner über.

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Ge-

samtschuldner.

(3) Auf Antrag des Anschlussnehmers nach

Abs. 1 kann in besonders begründeten Fäl-

len auch der unmittelbare Benutzer der öf-

fentlichen Wasserversorgungsanlagen,

nämlich der aufgrund eines Miet-, Pacht-

oder ähnlichen Rechtsverhältnisses zur Be-

nutzung oder Nutzung des Grundstücks Be-

rechtigte (Wasserabnehmer) zur Wasserge-

bühr herangezogen werden, sofern er nicht

bereits an den Gebührenschuldner nach

Abs. 1 bezahlt hat. Auch bei Anwendung die-

ser Regelung ist der Anschlussnehmer nicht

von der Haftung für die Gebührenschuld frei-

gestellt.

§ 42

Grundgebühr

(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der

Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie

beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenn-

größe von:

Maximaldurchfluss je Zähler

(Qmax) bzw. Durchmesser und Monat

3 - 5 cbm 3,30 EUR

7 - 10 cbm 3,50 EUR

20 cbm 4,00 EUR

50 mm Ø 38,30 EUR

80 mm Ø 42,40 EUR

100 mm Ø 47,10 EUR

(2) Bei der Berechnung der Grundgebühr

wird der Monat, in dem der Wasserzähler

erstmals eingebaut oder endgültig ausge-

baut wird, je als voller Monat gerechnet.

(3) Wird die Wasserlieferung wegen Wasser-

mangels, Störungen im Betrieb, betriebsnot-

wendiger Arbeiten oder aus ähnlichen, nicht

vom Anschlussnehmer zu vertretenden

Gründen länger als einen Monat unterbro-

chen, so wird für die Zeit der Unterbrechung

(abgerundet auf volle Monate) keine Grund-

gebühr berechnet.

(4) Die Gebühr für die Ausleihung von Hyd-

rantenzählern beträgt

je angefangener Monat 8,20 EUR

für Qn 6

13,00 EUR für

Standrohr Unterfluthydrant Qn 6

58,40 EUR

für DN 80

(5) Die Gebühr für die Ausleihung von Bau-

wasserzählern beträgt

je angefangener Monat 7,80 EUR

§ 43

Verbrauchsgebühren

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der ge-

messenen Wassermenge (§ 44) berechnet.

Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikme-

ter 1,47 EUR.

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sons-

tiger beweglicher Wasserzähler verwendet,

beträgt die Verbrauchsgebühr pro Kubikme-

ter 1,47 EUR.

§ 43 a

Pauschaltarif

(1)Wenn Wasserzähler nicht eingebaut sind,

werden die Wasserabnehmer zur Wasser-

gebühr pauschal veranlagt. Bemessungs-

grundlagen sind bei der Herstellung von

Bauwerken die in § 45 genannten Pauschal-

Verbrauchsmengen.

(2)Wie bei der Verbrauchsgebühr (§ 43) wer-

den je Kubikmeter Pauschalverbrauchsmen-

ge 1,47 EUR erhoben.

§ 44

Gemessene Wassermenge

(1) Die nach § 21 gemessene Wassermenge

gilt auch dann als Gebührenbemessungs-

grundlage, wenn sie ungenutzt (etwa durch

schadhafte Rohre, offenstehende Zapfstel-

len oder Rohrbrüche hinter dem Wasserzäh-

ler) verlorengegangen ist.

(2) Ergibt sich bei einer Zählerprüfung, dass

der Wasserzähler über die nach der Eichord-

nung zulässigen Verkehrsfehlergrenzen hin-

aus falsch anzeigt, oder ist der Zähler stehen

geblieben, so schätzt die Stadt den Wasser-

verbrauch gemäß § 162 Abgabenordnung.

§ 45

Verbrauchsgebühr bei Bauten

(1) Wird bei der Herstellung von Bauwerken

das verwendeteWasser nicht durch einen

Wasserzähler festgestellt, wird eine pau-

schale Verbrauchsgebühr erhoben.

(2) Bemessungsgrundlage für die Gebühr ist

folgender pauschaler Wasserverbrauch:

1. Bei Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten

von Gebäuden werden je 100 Kubikme-

ter umbautem Raum 10 Kubikmeter als

pauschaler Wasserverbrauch zugrunde-

gelegt; Gebäude mit weniger als 100 Ku-

bikmeter umbautem Raum bleiben ge-

bührenfrei. Bei Fertigbauweise werden

der Ermittlung des umbauten Raumes

nur die Keller- und Untergeschosse zu-

grundegelegt.

2. Bei Beton- und Backsteinbauten, die

nicht unter Nr. 1 fallen, werden je ange-

fangene 10 Kubikmeter Beton- oder

Mauerwerk 4 Kubikmeter als pauschaler

Wasserverbrauch zugrundegelegt; Bau-

werke mit weniger als 10 Kubikmeter Be-

ton- oder Mauerwerk bleiben gebühren-

frei.

§ 46

Entstehung der Gebührenschuld

(1) In den Fällen der §§ 42 und 43 Abs. 1 und

43 a entsteht die Gebührenschuld für ein Ka-

lenderjahr mit Ablauf des Kalenderjahres

(Veranlagungszeitraum). Endet ein Benut-

zungsverhältnis vor Ablauf des Veranla-

gungszeitraums, entsteht die Gebühren-

schuld mit Ende des Benutzungsverhältnis-

ses.

(2) In den Fällen des § 41 Abs. 1 Satz 2 ent-

steht die Gebührenschuld für den bisherigen

Anschlussnehmer mit Beginn des auf den

Übergang folgenden Kalendervierteljahres,

für den neuen Anschlussnehmer mit Ablauf

des Kalenderjahres.

(3) In den Fällen des § 43 Abs. 2 entsteht die

Gebührenschuld mit der Beendigung der

Baumaßnahme, spätestens mit Einbau einer

Messeinrichtung nach § 21.

(4) In den Fällen des § 45 entsteht die Ge-

bührenschuld mit Beginn der Bauarbeiten.

§ 47

Vorauszahlungen

(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht

entstanden ist, sind vom Gebührenschuld-

ner Vorauszahlungen zu leisten. Die Voraus-

zahlungen entstehen mit Beginn des Kalen-

dervierteljahres. Beginnt die Gebühren-

pflicht während des Veranlagungszeitrau-

mes, entstehen die Vorauszahlungen mit

Beginn des folgenden Kalendervierteljahres.

(2) Jeder Vorauszahlung wird ein Viertel des

Jahreswasserverbrauchs des Vorjahres und

der Grundgebühr (§ 42) zugrunde gelegt.

Beim erstmaligen Beginn der Gebühren-

pflicht werden die Vorauszahlungen auf der

Grundlage der Grundgebühr, des Ver-

brauchsgebührensatzes und des geschätz-

ten Jahreswasserverbrauchs des laufenden

Jahres ermittelt.

(3) In besonders begründeten Einzelfällen

sind monatliche Vorauszahlungen jeweils

zum 15. eines Monats zu leisten.

(4) Die für den Veranlagungszeitraum ent-

richteten Vorauszahlungen werden auf die

Gebührenschuld für diesen Zeitraum ange-

rechnet.

(5) In den Fällen des § 43 Abs. 2 sowie des §

45 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung.

§ 48

Fälligkeit

(1) Die Benutzungsgebühren sind zwei Wo-

chen nach Bekanntgabe des Gebührenbe-

scheides zur Zahlung fällig. Sind Vorauszah-

lungen (§ 47) geleistet worden, gilt dies nur,

soweit die Gebührenschuld die geleisteten

Vorauszahlungen übersteigt. Ist die Gebüh-

renschuld kleiner als die geleisteten Voraus-

zahlungen, wird der Unterschiedsbetrag

nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids

durch Aufrechnung oder Zurückzahlung aus-

geglichen.

(2) Die Vorauszahlungen gem. § 47 Abs. 1

und 2 werden mit Ende des Kalenderviertel-

jahres zur Zahlung fällig.

V. Anzeigepflichten,

Ordnungswidrigkeiten, Haftung

§ 49

Anzeigepflichten

(1) Binnen eines Monats sind dem Wasser-

werk anzuzeigen

1. der Erwerb oder die Veräußerung eines

an die öffentliche Wasserversorgung an-

geschlossenen Grundstücks; entspre-

chendes gilt beim Erbbaurecht sowie

beim Wohnungs- und Teileigentum;

2. Erweiterungen oder Änderungen der

Verbrauchsanlage sowie die Verwen-

dung zusätzlicher Verbrauchseinrichtun-

gen, soweit sich dadurch die Größen für

die Gebührenbemessung ändern oder

sich die vorzuhaltende Leistung wesent-

lich erhöht.

(2) Anzeigepflichtig nach Abs. 1 Nr. 1 sind

Veräußerer und Erwerber, nach Abs. 1 Nr. 2

der Anschlussnehmer.
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(3) Binnen eines Monats hat der Anschluss-

nehmer dem Wasserwerk mitzuteilen, wenn

die Voraussetzungen für Teilflächenabgren-

zungen gem. § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser Sat-

zung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG entfallen

sind, insbesondere abgegrenzte Teilflächen

gewerblich oder als Hausgarten genutzt, tat-

sächlich an die öffentliche Wasserversor-

gung angeschlossen oder auf ihnen geneh-

migungsfreie bauliche Anlagen errichtet wer-

den.

(4) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft

versäumt, so haftet im Falle des Abs. 1 Nr. 1

der bisherige Gebührenschuldner für die Be-

nutzungsgebühren, die auf den Zeitraum bis

zum Eingang der Anzeige beim Wasserwerk

entfallen.

§ 50

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 der

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg

handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 4 ein Grundstück nicht an die

öffentliche Wasserversorgung an-

schließt,

2. entgegen § 5 nicht seinen gesamten

Wasserbedarf der öffentlichen Wasser-

versorgung entnimmt,

3. entgegen § 8 Abs. 1 Wasser an Dritte

ohne schriftliche Zustimmung des Was-

serwerks weiterleitet,

4. entgegen § 8 Abs. 4 Wasser aus öffentli-

chen Hydranten nicht zum Feuerlö-

schen, sondern zu anderen vorüberge-

henden Zwecken entnimmt und hierfür

keine Hydrantenstandrohre des Wasser-

werks mit Wasserzählern benutzt.

5. entgegen § 14 Abs. 5 Beschädigungen

des Hausanschlusses nicht unverzüg-

lich dem Wasserwerk mitteilt,

6. entgegen § 17 Abs. 2 Anlagen unter

Missachtung der Vorschriften der Sat-

zung, anderer gesetzlicher oder behörd-

licher Bestimmungen sowie der aner-

kannten Regeln der Technik errichtet, er-

weitert, ändert oder unterhält,

7. entgegen § 17 Abs. 4 Produkte und Gerä-

te verwendet, die nicht entsprechend

den anerkannten Regeln der Technik be-

schaffen sind,

8. entgegen § 17 Abs. 5 Anlagen und Ver-

brauchseinrichtungen so betreibt, dass

Störungen anderer Anschlussnehmer,

störende Rückwirkungen auf Einrichtun-

gen des Wasserwerks bzw. Dritter oder

Rückwirkungen auf die Güte des Trink-

wassers eintreten.

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2

Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich

oder leichtfertig den Mitteilungspflichten

nach § 21 Abs. 3 Satz 2 und § 49 Abs. 1 bis 3

dieser Satzung nicht, nicht richtig oder nicht

rechtzeitig nachkommt.

§ 51

Haftung

bei Versorgungsstörungen

(1) Für Schäden, die ein Wasserabnehmer

durch Unterbrechung der Wasserversor-

gung oder durch Unregelmäßigkeiten in der

Belieferung erleidet, haftet das Wasserwerk

aus dem Benutzungsverhältnis oder uner-

laubter Handlung im Falle

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers

oder der Gesundheit des Wasserabneh-

mers, es sei denn, dass der Schaden

vom Wasserwerk oder einem seiner Be-

diensteten oder einem Verrichtungsge-

hilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig

verursacht worden ist,

2. der Beschädigung einer Sache, es sei

denn, dass der Schaden weder durch

Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit

des Wasserwerks oder eines seiner Be-

diensteten oder eines Verrichtungsgehil-

fen verursacht worden ist,

3. eines Vermögensschadens, es sei denn,

dass dieser weder durch Vorsatz noch

durch grobe Fahrlässigkeit eines vertre-

tungsberechtigten Organs des Wasser-

werks verursacht worden ist.

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen

Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem

Handeln von Verrichtungsgehilfen an-

zuwenden.

(2) Abs. 1 ist auch auf Ansprüche von Was-

serabnehmern anzuwenden, die diese ge-

gen ein drittes Wasserversorgungsunter-

nehmen aus unerlaubter Handlung geltend

machen. Das Wasserwerk ist verpflichtet,

den Wasserabnehmern auf Verlangen über

die mit der Schadensverursachung durch ein

drittes Unternehmen zusammenhängenden

Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als

sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumut-

barer Weise aufgeklärt werden können und

ihre Kenntnis zur Geltendmachung des

Schadensersatzes erforderlich ist.

(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden un-

ter 15 Euro.

(4) Ist der Anschlussnehmer berechtigt, das

gelieferte Wasser an einen Dritten weiterzu-

leiten (§ 8 Abs. 1), und erleidet dieser durch

Unterbrechung der Wasserversorgung oder

durch Unregelmäßigkeiten in der Beliefe-

rung einen Schaden, so haftet das Wasser-

werk dem Dritten gegenüber in demselben

Umfang wie dem Wasserabnehmer aus dem

Benutzungsverhältnis.

(5) Leitet der Anschlussnehmer das geliefer-

te Wasser an einen Dritten weiter, so hat er

im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten

sicherzustellen, dass der Dritte aus uner-

laubter Handlung keine weitergehenden

Schadensersatzansprüche erheben kann,

als sie in den Absätzen 1 bis 3 vorgesehen

sind. Das Wasserwerk weist den Anschluss-

nehmer darauf bei Begründung des Benut-

zungsverhältnisses besonders hin.

(6) Der Wasserabnehmer hat den Schaden

unverzüglich dem Wasserwerk oder, wenn

dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Un-

ternehmen mitzuteilen. Leitet der Anschluss-

nehmer das gelieferte Wasser an einen Drit-

ten weiter, so hat er diese Verpflichtung auch

dem Dritten aufzuerlegen.

§ 52

Haftung von Wasserabnehmern

und Anschlussnehmern

(1) Der Wasserabnehmer haftet für schuld-

haft verursachte Schäden, die insbesondere

infolge einer unsachgemäßen Benutzung

oder den Bestimmungen dieser Satzung zu-

widerlaufenden Benutzung oder Bedienung

der Anlagen zur Wasserversorgung entste-

hen. Der Anschlussnehmer haftet für Schä-

den, die auf den mangelhaften Zustand sei-

ner Anlage (§ 17) zurückzuführen sind.

(2) Der Haftende hat das Wasserwerk von

Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die

wegen solcher Schäden geltend gemacht

werden. Sind Ansprüche auf Mängel an

mehreren Verbrauchsanlagen zurückzufüh-

ren, so haften die Wasserabnehmer als Ge-

samtschuldner.

VI. Steuern, Übergangs- und

Schlussbestimmungen

§ 53

Umsatzsteuer

Soweit die Leistungen, die den in dieser Sat-

zung festgelegten Abgaben, Kostenersät-

zen und sonstigen Einnahmen (Entgelten)

zugrunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind,

tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer

(Mehrwertsteuer) in der im Umsatzsteuerge-

setz jeweils festgelegten Höhe.

§ 54

In-Kraft-Treten

(1) Soweit Abgabeansprüche nach dem bis-

herigen Satzungsrecht bereits entstanden

sind, gelten anstelle dieser Satzung die Sat-

zungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des

Entstehens der Abgabeschuld gegolten ha-

ben.

(2) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öf-

fentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleich-

zeitig tritt die Wasserversorgungssatzung

vom 21.11.2006 (mit allen späteren Ände-

rungen) außer Kraft.

Titisee-Neustadt, den 24.10.2011

Der Gemeinderat:

Hinterseh

Bürgermeister

Hinweis

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens-

oder Formvorschriften der Gemeindeord-

nung für Baden-Württemberg (GemO) oder

aufgrund der GemO beim Zustandekommen

dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO

unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich inner-

halb eines Jahres seit der Bekanntmachung

dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend

gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die

Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-

nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften für

die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung dieser Sat-

zung verletzt worden sind.

Seite 11 Donnerstag, den 17. November 2011



Öffentliche

Bekanntmachung

Die Stadt Titisee-Neustadt hat die wasser-

rechtliche Erlaubnis für die Ableitung der

Niederschlagswässer der Gewerbegebiete

„Hintere und Vordere Schlossäcker“ bean-

tragt.

Die Planunterlagen liegen in der Zeit vom 18.

November bis einschließlich 19. Dezember

während der Dienststunden beim Bürger-

meisteramt Titisee-Neustadt Rathaus-Ne-

bengebäude, Zimmer 106, in 79822 Titisee-

Neustadt zur kostenlosen Einsichtnahme

aus.

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben

berührt werden, kann bis zwei Wochen nach

Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder

zur Niederschrift beim Landratsamt Breis-

gau-Hochschwarzwald, Stadtstraße 2,

79104 Freiburg, oder beim Bürgermeister-

amt Titisee-Neustadt, Pfauenstraße2-4,

79822 Titisee-Neustadt, Einwendungen ge-

gen das Vorhaben erheben.

Es wird darauf hingewiesen, dass

1. mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Ein-

wendungen ausgeschlossen sind, die

nicht auf besonderen privatrechtlichen

Titeln beruhen,

2. nach Ablauf der für Einwendungen be-

stimmten Frist wegen nachteiliger Wir-

kungen der Benutzung Auflagen nur ver-

langt werden können, wenn der Betroffe-

ne die nachteiligen Wirkungen während

des Verfahrens nicht voraussehen

konnte,

3. nach Ablauf der für Einwendungen be-

stimmten Frist eingehende Anträge auf

Erteilung einer Erlaubnis oder einer Be-

willigung in demselben Verfahren nicht

berücksichtigt werden,

4. wegen nachteiliger Wirkungen einer er-

laubten oder bewilligten Benutzung ge-

gen den Inhaber der Bewilligung nur ver-

tragliche Ansprüche geltend gemacht

werden können,

5. bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem

Erörterungstermin auch ohne ihn ver-

handelt werden kann und

6. a) die Personen, die Einwendungen er-

hoben haben, von dem Erörterungster-

min durch öffentliche Bekanntmachung

benachrichtigt werden können,

b) die Zustellung der Entscheidung über

die Einwendungen durch öffentliche Be-

kanntmachung ersetzt werden kann,

wenn mehr als 50 Benachrichtigungen

oder Zustellungen vorzunehmen sind.

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald

- Untere Wasserbehörde -

Einladung

zur Vorstellung der Chronik

Rudenberg am Samstag,

26. November 2011

im Gasthaus Pauliwirt in Rudenberg

Beginn: 19:30 Uhr

Buchverkauf

Im Anschluss an die Präsentation

(auf Wunsch mit Signatur der Autoren)

Programm

1. Begrüßung

2. Musikalische Einstimmung

3. Vorstellung des Buches

4. Musikstück

5. Grußwort des Bürgermeisters

6. Dank – und Schlusswort

7. Musikstück

8. Chronikverkauf

Abstimmungsaufruf und Hinweise der

Landesabstimmungsleiterin zur Volksab-

stimmung über das S21-Kündigungsge-

setz am 27. November 2011

Am Sonntag, 27. November 2011 findet zum

ersten Mal in der Geschichte des Landes Ba-

den-Württemberg eine Volksabstimmung

über eine Gesetzesvorlage der Landesregie-

rung, die vom Landtag abgelehnt wurde,

statt. Abgestimmt wird darüber, ob die im

Landtag gescheiterte Gesetzesvorlage der

Landesregierung „Gesetz über die Aus-

übung von Kündigungsrechten bei den ver-

traglichen Vereinbarungen für das Bahnpro-

jekt Stuttgart 21 (S 21-Kündigungsgesetz)“

Gesetz wird oder nicht. Alle Stimmberechtig-

ten sind aufgerufen, von ihrem direktdemo-

kratischen Recht auf Abstimmung Gebrauch

zu machen und den Dissens zwischen den

beiden Verfassungsorganen durch ihr Vo-

tum zu klären. Eine überzeugende Abstim-

mungsbeteiligung trage dazu bei, die The-

matik aktiv zu befrieden, erklärte Landesab-

stimmungsleiterin Christiane Friedrich am

Freitag, dem 28. Oktober 2011 in Stuttgart

und wies daraufhin, dass nun die Benach-

richtigung der Stimmberechtigten angelau-

fen sei.

Stimmbenachrichtigung

Jeder im Melderegister seiner Gemeinde

eingetragene Stimmberechtigte erhält von

seiner Gemeinde bis spätestens 6. Novem-

ber 2011 - wie bei Parlamentswahlen - eine

Stimmbenachrichtigung zugesandt. Zu-

gleich erhalten die Stimmberechtigten zu ih-

rer Information aber auch den Wortlaut der

Gesetzesvorlage des S 21-Kündigungsge-

setzes, über die am 27. November 2011 ab-

gestimmt wird.

Wegen der Übersendung auch des Geset-

zestextes des S 21-Kündigungsgesetzes

werden die Stimmberechtigten in aller Regel

in ihren Briefkästen nicht die gewohnte Post-

karte, sondern einen Brief vorfinden. Anders

ist aber nur das Format, nicht das von Wah-

len bekannte Verfahren. Die Stimmbenach-

richtigung gibt u. a. Auskunft über den Ab-

stimmungstag, die Abstimmungszeit, den

konkreten Abstimmungsraum sowie den Ge-

genstand der Volksabstimmung.

Wie die Wahlbenachrichtigung enthält auch

die Stimmbenachrichtigung einen Antrags-

vordruck für die Erteilung eines Stimm-

scheins und die Übersendung von Briefab-

stimmungsunterlagen sowie Erläuterungen

dazu. Dieser Vordruck befindet sich aber we-

gen des Briefformats auf der Vorderseite der

Stimmbenachrichtigung und nicht wie bei ei-

ner Wahlbenachrichtigung auf der Rückseite

der Postkarte. Für Abstimmende, die an der

Urnenabstimmung in ihrem Abstimmungs-

raum teilnehmen, hat dieser Antragsvor-

druck keine Bedeutung.

Urnenabstimmung

Die Stimmbenachrichtigung ist - wie auch bei

Wahlen - zur Abstimmung im angegebenen

Abstimmungsraum mitzubringen und beim

Stimmbezirksvorstand abzugeben. Dort wird

auch der Stimmzettel ausgehändigt.

Anders als bei Parlamentswahlen wird bei

der Urnenabstimmung noch mit amtlichen

Abstimmungsumschlägen abgestimmt. Die

Abstimmenden haben in der Abstimmungs-

zelle nach der Kennzeichnung des Stimm-

zettels diesen in den Abstimmungsumschlag

zu legen und so in die Abstimmungsurne zu

werfen.

In den Abstimmungsräumen kann am Ab-

stimmungstag von 08:00 bis 18:00 Uhr

durchgehend abgestimmt werden, sofern

nicht in Ausnahmefällen eine kürzere Ab-

stimmungszeit festgelegt wurde.
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Bürgermeisteramt - Stadtkämmerei

BERICHTIGUNG

Bei der Veröffentlichung der Abwassersat-

zung vom 18.10.2011 im letzten Amtsblatt

Nr. 22 hat sich ein redaktioneller Fehler ein-

geschlichen.

Die Überschrift der Anlage zu § 16 der Sat-

zung lautet richtig:

„Anlage zu § 16 der Satzung über die öf-

fentliche Abwasserbeseitigung (AbwS) der

Stadt Titisee-Neustadt vom 18.10.2011“

Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.

Abstimmungshelfer für

Stuttgart 21 gesucht

Bedingt durch Absagen werden für die

Volksabstimmung „Stuttgart 21“ am

Sonntag, dem 27.11.2011 noch einige

Abstimmungshelferinnen und -helfer be-

nötigt. Deshalb werden noch Ehrenamtli-

che gesucht, die in einer von zwei Schich-

ten eingesetzt werden, und zwar von 7.45

bis 13.00 Uhr oder von 13.00 Uhr bis zum

Ende der Auszählung um ca. 19.00 Uhr.

Es wird eine Entschädigung von 21,00

Euro gezahlt. Sollten sie noch mithelfen

können, melden sie sich bitte im Rathaus

bei Manfred Kaiser, Tel. 07651 206120.

DIE LANDESABSTIMMUNGSLEITERIN



Briefabstimmung

Für Stimmberechtigte, die am Abstimmungs-

tag verhindert sind, in ihrem Abstimmungs-

raum abzustimmen, besteht ebenfalls wie

bei Parlamentswahlen auf Antrag die Mög-

lichkeit der Briefabstimmung. Der Antrag

kann auf dem (abzutrennenden) Antragsvor-

druck der Stimmbenachrichtigung, aber

auch auf andere Weise schriftlich, elektro-

nisch oder mündlich, aber nicht telefonisch,

gestellt werden. Er muss dann aber Fami-

liennamen, Vornamen, Geburtsdatum und

die vollständige Wohnadresse enthalten.

Diese Anträge können sofort, spätestens bis

Freitag, 25. November 2011, 18:00 Uhr, oder

bei einer nachgewiesenen plötzlichen Er-

krankung bis zum 27. November 2011, 15:00

Uhr, bei der Wohnsitzgemeinde gestellt wer-

den. Die Stimmscheine sowie die weiteren

Briefabstimmungsunterlagen werden ab

7. November 2011 von den zuständigen Ge-

meinden ausgegeben. Wer Briefabstim-

mungsunterlagen für eine andere Person

beantragen oder abholen will, benötigt hier-

zu eine schriftliche Vollmacht.

Die Briefabstimmungsunterlagen enthalten

leicht verständliche Hinweise, die sorgfältig

beachtet werden sollten. Insbesondere

muss bei der Briefabstimmung die eides-

stattliche Versicherung über die persönliche

Stimmabgabe unterschrieben werden; auch

darf die eidesstattliche Versicherung nicht

vom Stimmschein getrennt werden. Beson-

ders wichtig ist, dass nach der Durchführung

der Briefabstimmung die Abstimmungsbriefe

rechtzeitig, spätestens am Abstimmungstag,

27. November 2011, 18:00 Uhr, bei der auf

dem Abstimmungsbrief angegebenen

Adresse vorliegen. Nur dann zählt die Stim-

me mit. Soll der Abstimmungsbrief mit der

Post befördert werden, wird den Briefabstim-

menden deshalb die möglichst frühzeitige

Aufgabe des Briefes bei der Post dringend

empfohlen. Innerhalb des Bundesgebiets

sollte er spätestens am 24. November 2011,

bei entfernter liegenden Orten noch früher

aufgegeben werden. Später sollten die Ab-

stimmungsbriefe direkt bei der auf dem Ab-

stimmungsbriefumschlag angegebenen

Adresse abgegeben werden.

Stimmberechtigung

Wie bei der Landtagswahl sind Deutsche

stimmberechtigt, die am 27. November 2011

das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit

mindestens 3 Monaten in Baden-Württem-

berg ihre Wohnung, bei mehreren Wohnun-

gen ihre Hauptwohnung haben oder sich

sonst gewöhnlich aufhalten, nicht vom

Stimmrecht ausgeschlossen sind und im

Stimmberechtigtenverzeichnis ihrer Heimat-

gemeinde (am Hauptwohnsitz) geführt sind.

Personen ohne deutsche Staatsangehörig-

keit sind nicht stimmberechtigt. Daher sind

auch in Baden-Württemberg lebende Staats-

angehörige der anderen Mitgliedstaaten der

Europäischen Union - anders als bei Europa-

und Kommunalwahlen - bei der Volksabstim-

mung nicht stimmberechtigt.

Wer am 23. Oktober 2011 in seiner Heimat-

gemeinde nicht gemeldet war und die ande-

ren Voraussetzungen der Stimmberechti-

gung erfüllt, sollte sich umgehend, spätes-

tens aber bis 4. November 2011 mit seiner

Heimatgemeinde (am Hauptwohnsitz) in

Verbindung setzen, um die Eintragung ins

Stimmberechtigtenverzeichnis zu klären.

Abstimmungsmöglichkeiten

Über die Gesetzesvorlage wird mit Ja oder

Nein abgestimmt. Mit Enthaltung kann nicht

abgestimmt werden.

Der Stimmzettel mit dem von der Landesre-

gierung beschlossenen und landesweit ver-

bindlichen Inhalt ist in das Internetangebot

des Innenministeriums

(www.im.baden-wuerttemberg.de, unter

dem Link „Lebendige Demokratie - Bürger-

beteiligung - Volksabstimmung S 21-Kündi-

gungsgesetz - Muster des amtlichen Stimm-

zettels) eingestellt.

Um jeden Zweifel auszuschließen, sollte bei

der Stimmabgabe ein (X) in einen der mit Ja

oder Nein bezeichneten Kreise gesetzt wer-

den. Blinde oder sehbehinderte Abstimmen-

de können sich zur Kennzeichnung des

Stimmzettels auch einer Stimmzettelschab-

lone bedienen.

Ungültige Stimmen

Sowohl bei der Urnenabstimmung als auch

bei der Briefabstimmung gilt: Wer seinen

Stimmzettel nicht in einem amtlichen Abstim-

mungsumschlag abgibt oder in den Um-

schlag Gegenstände steckt, dessen Stimme

ist ungültig.

Ungültig sind auch Stimmen, wenn der

Stimmzettel über die Stimmabgabe hinaus

oder der amtliche Abstimmungsumschlag

geändert wurde, einen Vorbehalt, einen be-

leidigen oder auf die Person des Abstimmen-

den hinweisenden Zusatz enthält.

Abstimmungsergebnis

Das vorläufige amtliche Ergebnis der Volks-

abstimmung wird am Abstimmungsabend

von der Landesabstimmungsleiterin auf der

Grundlage der Meldungen der Kreisabstim-

mungsleiter ermittelt. Der Landesabstim-

mungsausschuss stellt das endgültige Ab-

stimmungsergebnis am 09. Dezember 2011

fest . Er stel l t auch fest , ob das S

21-Kündigungsgesetz die erforderliche

Stimmenmehrheit erlangt hat. Das zur Ab-

stimmung gestellte S 21-Kündigungsgesetz

ist beschlossen, wenn ihm die Mehrheit der

Abstimmenden, die aber aus mindestens ei-

nem Drittel aller Stimmberechtigten (ca. 2,5

Mio. Stimmberechtigte) bestehen muss, zu-

stimmt.
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Neuauflage der Bürger-

informationsbroschüre

Titisee-Neustadt

Im Laufe der nächsten Wochen erstellt die

Stadtverwaltung Titisee-Neustadt eine neue

überarbeitete repräsentative Bürgerinforma-

tionsbroschüre. Dieses Druckwerk wird Titi-

see-Neustadt optisch und inhaltlich aus allen

Blickwinkeln darstellen – Themen wie Titi-

see-Neustadt als Wirtschaftsstandort, Bau-

en und Wohnen, Gesundheit und Soziales,

Freizeit und Kultur werden u.a. aufbereitet.

Vor allem das Thema „Handel und Gewerbe“

wird in dieser Publikation einen großen Stel-

lenwert einnehmen. Für die Unternehmen

der Stadt bietet sich die Möglichkeit einer

ausführlichen Darstellung in Wort und Bild.

Nach Fertigstellung gegen Mitte des nächs-

ten Jahres wird die Broschüre wie gewohnt

an alle Haushalte in Titisee-Neustadt verteilt.

Neubürger erhalten Sie bei Anmeldung auf

dem Einwohnermeldeamt.

Zudem wird die Ausgabe auf dem Rathaus,

in öffentlichen Einrichtungen und bei allen

beteiligten Unternehmen erhältlich sein. Die

Broschüre ist sowohl für Bürger und Neubür-

ger als auch für Gäste der Stadt eine wichtige

Orientierungshilfe und Informationsquelle.

Mit der Ausführung wurde der Infoprint Ver-

lag, Hr. Ralf Flückiger beauftragt.

Hr. Flückiger wird in den nächsten Wochen

persönlich potentielle Teilnehmer anspre-

chen. Interessenten können sich auch direkt

an die Stadtverwaltung (Herr Lothar Will-

mann, Tel. 07651 206-113) oder an den Info-

print Verlag (Tel. 07653 964969-0) wenden.

Wenn die Mutter ausfällt …

... kommt die Dorfhelferin

in städtische und landwirtschaftliche

Haushalte.

Dorfhelferinnenstation Titisee-Neustadt

zuständig für die Gemeinden Titisee-Neus-

tadt, Eisenbach, Friedenweiler-Rötenbach

Einsatzleitung:

Martin Vogelbacher,

Rathaus, Sozialabteilung,

79822 Titisee-Neustadt,

Tel.: 07651 206-124

Wochenmarkt im Stadtteil

Neustadt

Immer samstags findet

von 7.00 Uhr bis 12.30 Uhr

in der Kurbadstraße im

Stadtteil Neustadt ein Wo-

chenmarkt statt. Angebo-

ten werden Lebensmittel

(Obst, Gemüse, Käse,

Wurst, Brot, Eier, Nudeln

und Fisch etc.) sowie Blumen

direkt vom Erzeuger bzw.

von einheimischen Einzelhändlern.
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Eingeschränkter Service

beim Grundbuchamt:

Das Grundbuchamt Titisee-Neustadt

kann in der Zeit von

Montag 28. November

bis einschl.

Freitag 02. Dezember

den Bürgern leider nur einen einge-

schränkten Service anbieten.

In diesem Zeitraum wird schrittweise die

EDV umgestellt und sind zeitweise keine

Einsichtnahmen, Abrufe (Grundbuchab-

schriften) oder Einträge möglich.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Das Standesamt

ist am Dienstag, den 29. November 2011

aufgrund eines Fortbildungslehrganges

ganztags geschlossen.

Wir bitten um Ihr Verständnis!

Seniorennach-

mittag Ruden-

berg und Frie-

denweiler

Der Seniorennachmittag für die Ortsteile

Rudenberg und Friedenweiler findet am

Donnerstag, den 08. Dezember 2011 um

14.30 Uhr im Gasthaus „Pauli-Wirt“ in Ru-

denberg statt. Um 14.10 Uhr steht ein Bus

an der Klosterkirche in Friedenweiler für

die Fahrt zum „Pauli-Wirt“ bereit. Für Un-

terhaltung, Essen und Getränke ist wie

immer gesorgt. Eingeladen sind alle Se-

niorinnen und Senioren der Ortsteile

Rudenberg und Friedenweiler ab dem

70. Lebensjahr.

Geschwindigkeitsmessungen durch den Landkreis

In den vergangenen Wochen wurden durch den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Titisee-Neustadt im Bereich folgender Straßen

Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:

Gemessene

Zulässige Höchst-

Gemessene Bean- Geschwindig- geschwindigkeit

Tag Straße Fahrzeuge standungen keit km/h km/h

19.10.2011 OT Neustadt, Jostalstraße 891 44 50 75

21.10.2011 OT Titisee, Parkstraße 130 11 30 56

21.10.2011 OT Neustadt, Hebelstraße 70 11 30 48

21.10.2011 OT Neustadt, Titiseestraße 930 49 50 74

03.11.2011 OT Neustadt, Jostalstraße 657 40 70 99

04.11.2011 OT Neustadt, Titiseestraße 1591 50 50 70

Mehrere Ausbildungsplätze beim Amtsgericht Freiburg

zu besetzen

JUSTIZFACHWIRT/-IN - ANWÄRTER für den MITTLEREN JUSTIZDIENST

Ausbildungszeit: 2 Jahre mit Realschulabschluss

JUSTIZFACHANGESTELLTE/R im Schreib- und Bürodienst

Ausbildungszeit: 3 Jahre mit gutem Haupt- oder Realschulabschluss

Einstellungstermin: 1. September 2012

Ausbildung bei Gerichten, Staatsanwaltschaften, Notariaten und Grundbuchämtern

Auskünfte bei: Amtsgericht Freiburg, Holzmarkt 2, 79098 Freiburg

Frau von Essen, Tel. 0761 205-1522; Frau Schillinger, Tel. 0761 205-1523



Deutsche Rentenversiche-

rung Baden-Württemberg

Der nächste Sprechtag im Rathaus Neustadt

(großer Saal) findet statt am Mittwoch, den

14.12.2011. Sprechzeiten: 8.30 – 12.00 Uhr /

13.00 – 15.30 Uhr.

Anmeldung im Rathaus Neustadt unter

der Tel.-Nr. 07651 2060 erforderlich.

Beratungstermine in Freiburg können unter

der Tel.-Nr. 0761 207070 vereinbart werden.

Deutsche Rentenversiche-

rung Bund

Rentenberatung in der DAK – Scheuerlenstr.

10, Neustadt

Der Versichertenberater erteilt in seiner

nächsten Sprechstunde am Montag, den

21.11.2011 / 8.00 – 12.00 Uhr Auskünfte zur

Rentenversicherung, Rentenanträgen und

Kontenklärungen. Anmeldung erforderlich

unter Tel. 0761 4797581908.

VdK Sozialrechtsschutz

gGmbH

Der nächste Sprechtag findet statt am

Dienstag, den 20.12.2011 von 10.00 –

12.00 Uhr im Rathaus Neustadt (Beratung

und Vertretung in allen sozialrechtlichen Fra-

gen, z.B. Schwerbehindertenrecht, Renten-,

Kranken- und Pflegeversicherung). Termin-

vereinbarung unter Tel.-Nr. 0761 50449-0

erforderlich.

Sprechtage in der Geschäftsstelle Freiburg,

Bertoldstr. 44: Montags nach Vereinbarung.

Wehrdienstberatung

(Ausbildung/Studium)

Der nächste Sprechtag im Rathaus Neustadt

findet statt am Donnerstag, den 12.01.2012

von 14.00 – 17.00 Uhr. Eine telefonische

Terminvereinbarung erforderlich unter

Tel.-Nr. 0761 3194-258 oder -259.

Energieberatung

(Verbraucherzentrale)

Die nächste Beratung findet im Nebenge-

bäude des Rathauses statt am Donnerstag,

den 15.12.2011 von 16.00 – 18.00 Uhr. Ter-

minvereinbarung erforderlich unter

Tel.Nr. 01805 505999 (14ct/min).

Landratsamt Breisgau-

Hochschwarzwald

Grünland-Informationsveranstaltung „Grün-

landbewirtschaftung aktuell“, am Don-

nerstag, 1. Dezember 2011 um 20:00 Uhr,

in Münstertal, im Gasthaus Sportlerklause

Schwerpunkt-Themen 2011 sind: Ergebnis-

se der Grasversuche in Titisee Neustadt

und aktuelle Sortenempfehlungen

Referent Herr Kreß, Pflanzenproduktionsbe-

rater am Landratsamt Breisgau-Hoch-

schwarzwald

Umstellung auf Biolandbau im Grünland-

betrieb

Referent: Herr Martin Weiler,

Berater im Milchprojekt Schwarzwald und

Bioland Beratung

Alternativ bieten sich die Termine am Mon-

tag, 5. Dezember 2011 um 20:00 Uhr, in Ste-

gen-Oberbirken, im Gasthaus Sonne oder

am Freitag, 16. Dezember 2011 um 20:00

Uhr, in Titisee-Neustadt-Langenordnach, im

Gasthaus Löwen, Unteres Wirtshaus

Terminvorschau Wirtschafts-

förderung November/

Dezember 2011

Neubürgerbrunch: 20. November, ab 10:00

Uhr, Carpe Diem, Titisee-Neustadt

Bitte reservieren Sie bei Interesse direkt

beim Carpe Diem unter

Tel.: 07651 972 9704.

3. Unternehmerinnenabend: 1. Dezember,

19:00 Uhr, Titiseeland, Titisee-Neustadt

Weihnachtsmarkt in Titisee:

27. November 2011

Weihnachtsmarkt in Neustadt:

3./4. Dezember 2011

Kontakt und Infos: Wirtschaftsförderung,

Alexandra Christoffel, Tel.: 07651 206-196,

E-Mail: wirtschaftsfoerderung@titisee.de

Interessensabfrage für eine Leistungs-

schau 2012

die letzte große Leistungsschau in Titisee-

Neustadt ist nun schon ein paar Jahre her,

sie fand 2006 mit über 80 Ausstellern aus

Handel, Handwerk und Dienstleistungen, or-

ganisiert vom Leistungsverbund Titisee-

Neustadt e.V. (LVTN) in der Gutachstrasße

statt und war ein großer Erfolg.

Der LVTN, die Wirtschaftförderung der Stadt

Titisee-Neustadt und auch weitere interes-

sierte Unternehmer machen sich schon seit

längerem darüber Gedanken, ob man im

kommenden Jahr wieder eine große Lei-

stungsschau in der Gutachstrasse organisie-

Seite 15 Donnerstag, den 17. November 2011

Bekanntmachung der Fundgegenstände die in - Titisee-

Neustadt - abgegeben wurden

Lfd. Nr. Tag der Abgabe Fundgegenstand

Fundort OT Neustadt

163 28.10.2011 Kinder-BMX-Rad mintgrün

Aral-Tankstelle

164 31.10.2011

Fa. Hönig Knirps rot mit grauen Streifen

165 07.11.2011

Eisweiher Brille randlos mit hellblauen Bügeln

166 07.11.2011 Goldarmband

Badeparadies Silberkettchen mit Anhänger P

Silberring mit römischen Ziffern

Silberring mit schwarzem Streifen u. Gravur

Ohrring 3 cm

2 Brillen

Uhr mit Totenköpfen

2 Schlüssel

167 07.11.2011 Brille zum Auffalten

Schmidt´s Markt Sonnenbrille rot

Kette weiß-schwarz

Falt-Tasche in rotem Etui

Geldbeutel aus Nylon rot-schwarz

Korb rund geflochten

168 09.11.2011 Herrenbrille mit schwarzem Metallrahmen

Friedhof Stalter

Sonstiges: Schlüssel (Wir bewahren die Schlüssel 6 Monate im Fundbüro auf)

Wenn Sie also einen Schlüssel oder Sonstiges verloren haben bitten wir Sie auf dem Fund-

büro vorbeizuschauen (Fundbüro Neustadt als auch Titisee). Vielleicht können wir so die

eine oder andere Fundsache dem Eigentümer zuordnen.

Empfangsberechtigte werden hiermit aufgefordert, bis spätestens 6 Wochen nach dieser

Veröffentlichung ihre Rechtsansprüche an den genannten Fundsachen beim Fundbüro

der Stadt Titisee-Neustadt, Pfauenstr. 2 anzumelden.

Mit dem Ablauf von 6 Monaten nach der Anzeige des Fundes bei der zuständigen Behörde

erwirbt der Finder das Eigentum an der Sache, es sei denn, dass vorher ein Empfangsbe-

rechtigter dem Finder bekannt geworden ist oder sein Recht bei der zuständigen Behörde

angemeldet hat.

Mit dem Erwerb des Eigentums erlöschen die sonstigen Rechte an der Sache (§ 973 BGB).

Für Auskünfte und Rückfragen steht Ihnen das Fundbüro unter der Tel. Nr. 07651 2060

gerne zur Verfügung.



ren sollte. Angedacht wäre wieder ein Ter-

min im September nach den großen Ferien

oder auch noch Anfang Oktober. Bevor wir

allerdings in eine konkretere Planungsphase

einsteigen wollen, möchten wir von unseren

ortsansässigen Unternehmen ein Feedback

einholen, ob Interesse an einer Leistungs-

schau im nächsten Jahr besteht.

Alle Unternehmen, die an einer Leistungs-

schau interessiert sind, können Ihr Interesse

per Mail an die Wirtschaftförderung (wirt-

schaftsfoerderung@titisee.de) äußern.

Wenn unsere Abfrage ein positives Bild bzgl.

einer Leistungsschau ergibt, werden wir An-

fang nächsten Jahres eine Informationsver-

anstaltung durchführen, zu der wir alle Inter-

essierten einladen werden.

Zum Ausklang des Jahres – Einladung

zum 3. Unternehmerinnenabend am 1.

Dezember

zum Abschluss des Jahres möchten wir Sie

zusammen mit dem Team von Titiseeland

zum 3. Unternehmerinnenabend in diesem

Jahr einladen. Nach zwei erfolgreichen und

sehr interessanten Veranstaltungen zusam-

men mit der VHS und der Volksbank im

Stadtteil Neustadt, wird dieser Abend zum

Ausklang des Jahres in Titisee ein wenig an-

ders ablaufen und steht – mit dem nötigen

Augenzwinkern - unter dem Motto

„Natürlich schön (reifen) – Auch ohne Bo-

tox & Co! oder: Tauchen Sie ein in das Ge-

heimnis von Dr. Hauschka Kosmetik.

An diesem Abend lernen Sie nicht nur das

Pflegekonzept und die Gesichtspflege von

Dr. Hauschka Kosmetik kennen, sondern

auch das Unternehmen Titiseeland OHG mit

den beiden Unternehmerinnen Gabriele

Kunkel und Dr. Monica Boos. Außerdem run-

den praktische Anwendungen und Tipps zur

zeitlosen Schönheitspflege der Dr. Hausch-

ka Kosmetikerin den Abend ab. Daher: Brin-

gen Sie bitte eine Schüssel und zwei kleine

Gästehandtücher mit!

Wann? Am Donnerstag, 01. Dezember

um 19:30 Uhr

Wo? Titiseeland, Drogerie- und Geschenk-

artikel, Jägerstr. 2, 79822 Titisee-Neustadt

Anmeldungen: Wirtschaftsförderung Titi-

see-Neustadt unter Tel: 07651 206-196 oder

per E-Mail:

wirtschaftsfoerderung@titisee.de

Die Veranstaltung ist kostenlos, die Teilneh-

merzahl ist begrenzt.

In der Zeit vom 1.10.2011 bis zum

31.10.2011 wurde im Standesamt Titisee-

Neustadt folgende Personenstandsfälle be-

urkundet; die schriftliche Einwilligung zur

Veröffentlichung liegt vor.

23.09.11

Finn-Lucas Zandt, männlich

Jessica Zandt und Christoph Frieder Stier,

Bruderhalde 12, 79856 Hinterzarten

27.09.11

Luca Wissler, männlich

Sandra Wissler geb. Scarcella und Christian

Wissler, Dennenbergstr. 35,

79822 Titisee-Neustadt

28.09.11

Eylül Liya Akdas, weiblich

Aslihan Özlem Akdas geb. Bilici und

Atakan Akdas, Friedrich-Ebert-Str. 24,

78166 Donaueschingen

30.09.11

Alia Hettich, weiblich

Manuela Hettich geb. Guth und Jörg Hettich,

Wutachstr. 24 A, 79843 Löffingen

02.10.11

Konrad Theo Kollinger, männlich

Yvonne Vera Kollinger-Fluck geb. Fluck und

Thomas Paul Kollinger, Schillingweg 13,

79877 Friedenweiler

03.10.11

Luisa Felicitas Seeger, weiblich

Sylvia Kerstin Seeger und Benjamin Seeger

geb. Linder, Eichbergstr. 2, 78176 Blumberg

03.10.11

Elias de Sousa, männlich

Manuela Stefanie Nicolas de Sousa geb. Ni-

colas und António Ricardo Almeida de Sou-

sa, Dachslochweg 6, 79859 Schluchsee

03.10.11

Alina Jooß, weiblich

Nadine Billmeir und Dominik Wolfgang Jooß,

Im Sänget 11, 78112 St. Georgen im

Schwarzwald

04.10.11

Nicklas Noel Lupfer, männlich

Melanie Lupfer geb. Volkmann und Andreas

Lupfer, Hebelstr. 14, 78120 Furtwangen im

Schwarzwald

04.10.11

Quentin Darwin Andreas Staiger, männlich

Zejnep Staiger geb. Rašiti und

Andreas Staiger, Donaueschinger Str. 28,

79822 Titisee-Neustadt

05.10.11

Nele Martha Ruf, weiblich

Sarah Ingrid Ruf geb. Reinschmidt und Jan

Ruf, Rudenberg 9, 79822 Titisee-Neustadt

06.10.11

Jana Baum, weiblich

Anastasia Gennad’evna Baum

geb. Mashchenko, Bräunlinger Str. 22,

78166 Donaueschingen und Ingo Baum,

Bräunlinger Str. 22, 78166 Donaueschingen

07.10.11

Anni Willmann, weiblich

Gabriele Willmann geb. Satler und Tobias

Willmann, Höchst 18, 79871 Eisenbach

(Hochschwarzwald)

08.10.11

Nina Schätzle, weiblich

Isabella Schätzle und Alexander Bernd Gilly,

Hubertusweg 8, 78183 Hüfingen

09.10.11

Anna Behringer, weiblich

Daniela Maria Behringer geb. Thoma

und Marco Andreas Behringer,

Dorf-Hauptstr. 15,

79872 Bernau im Schwarzwald

10.10.11

Giulia Kaim, weiblich

Maria Calo’ und Philipp Kaim, Eichendorffstr.

38, 78166 Donaueschingen

10.10.11

Elisabeth Heike Striebel, weiblich

Sarah Nadine Striebel geb. Dotter und

Steffen Striebel, Fränzle-Faller-Weg 2,

78147 Vöhrenbach

12.10.11

Mirco Laubis, männlich

Christina Laubis und Philipp Laubis geb.

Widmann, Oberaltenweg 4,

79822 Titisee-Neustadt

12.10.11

Laurin Sören Dold, männlich

Sandra Nicole Dold geb. Wiedenhöfer und

Uwe Wolfgang Dold, Dr.-Guttenberg-Str. 3,

78120 Furtwangen im Schwarzwald

13.10.11

Tony Pascal Mahrt, männlich

Candy Mahrt geb. Heider und Daniel Markus

Mahrt, Jahnstr. 18, 78120 Furtwangen im

Schwarzwald

13.10.11

Emily Metzger, weiblich

Ulrike Stephanie Metzger geb. Haberstroh

und Matthias Metzger, Jägerweg 7,

79853 Lenzkirch

14.10.11

Pia Labor, weiblich

Anja Labor und Marcus Dieter Ohnmacht,

Birchring 25 A, 78166 Donaueschingen

16.10.11

Sherif Baftija, männlich

Mirsada Baftija geb. Rexhepi und Mirsad

Baftija, Hauptstr. 9, 79822 Titisee-Neustadt

16.10.11

Mariella Weidele, weiblich

Janine Blum und Florian Dieter Weidele,

Jostalstr. 34, 79822 Titisee-Neustadt
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Spendenkonto für die

Brandhilfe Familie Wald-

vogel/Bühlhof/Waldau

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Familie Waldvogel wurde durch den

Vollbrand und die totale Zerstörung des

Bühlhofs im Stadtteil Waldau mit einem

schweren Schicksalsschlag getroffen.

Die örtlichen Banken haben folgende

Spendenkonten eingerichtet:

Sparkasse Hochschwarzwald

Kto. 9 000 292 921, BLZ 690 510 04

Volksbank Freiburg

Kto. 18 175 711, BLZ 680 900 00

Die Stadt Titisee-Neustadt wird sich eben-

falls in angemessener Art und Weise betei-

ligen und engagieren.

Stadtverwaltung Titisee-Neustadt



18.10.11

Demien Weigandt, männlich

Elena Weigandt geb. Kwiring und

Anton Weigandt, Dürrheimer Str. 23,

78166 Donaueschingen

18.10.11

Sarah Blum, weiblich

Vlasta Blum geb. Šubrtová und Stephan

Blum, Mehlbergweg 6, 79856 Hinterzarten

19.10.11

Zoey Sarah Stemmler, weiblich

Melanie Ramona Stemmler geb. Brender

und Frank Stemmler, Erlenbachweg 2,

79853 Lenzkirch

19.10.11

Dave Mick Stemmler, männlich

Melanie Ramona Stemmler geb. Brender

und Frank Stemmler, Erlenbachweg 2,

79853 Lenzkirch

20.10.11

Sebastian Eichkorn, männlich

Anne Eichkorn geb. Riedel und

Frank Eichkorn, Adolf-Hildenbrand-Str. 10,

79848 Bonndorf im Schwarzwald

20.10.11

Marie Sofia Booz, weiblich

Katharina Booz geb. Jehle und

Frank Hermann Booz, Talmattenweg 4,

79859 Schluchsee

20.10.11

Liana Blumenstein, weiblich

Kristina Blumenstein geb. Stroh und

Konstantin Blumenstein, Hinterstadt 21,

78183 Hüfingen

21.10.11

Saya Schäfer, weiblich

Tatjana Schäfer geb. Schmidt und Dimitri

Schäfer, Fuchsweg 15, 79871 Eisenbach

(Hochschwarzwald)

22.10.11

Tony Sebastian Hummel, männlich

Heike Hummel geb. Kuckeburg und Gerd Mi-

chael Hummel, Josef-Zähringer-Str. 15,

78120 Furtwangen im Schwarzwald

24.10.11

Leon Bien, männlich

Carina Bien geb. Sütel und Anton Bien, Wil-

helm-Stahl-Str. 7 a, 79822 Titisee-Neustadt

15.10.11

Alexandra Ruf und Christian Walter

Langenordnach 61, 79822 Titisee-Neustadt

17.10.11

Jacqueline Christin Krause und Tobias Lenni

Cepok

Buchnerstr. 2, 35392 Gießen

22.10.11

Nicole Häfker und Patric Peters

Kapfweg 9, 79822 Titisee-Neustadt

26.10.11

Velin Dumitrache und Andreas Gottfried

Eberhard Erwin Siegel

Friedhofstr. 3, 79822 Titisee-Neustadt

31.10.11

Martina Andrea Bodenlos und

Ralf Autenrieth

Dennenbergstr. 7 A, 79822 Titisee-Neustadt

30.09.11

Frieda Bammert geb. Mark

Glashütte 35, 79274 Sankt Märgen

04.10.11

Irmgard Zehmann geb. Schaaf

Lärchenweg 3, 79822 Titisee-Neustadt

08.10.11

Werner Hermann Kuch

Hebelstr. 22, 79822 Titisee-Neustadt

10.10.11

Elisabeth Mantel geb. Burger

Brändestr. 12, 79853 Lenzkirch

16.10.11

Franz Rombach

Bleylerweg 1,

79822 Titisee-Neustadt

24.10.11

Helga Maria Maier geb. Frei

Schottenbühlstr. 70,

79822 Titisee-Neustadt

30.10.11

Maria Luise Rosenthal geb. Steür

Gutachstr. 1,

79822 Titisee-Neustadt
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17. November 76 Jahre Adolf Belsner, Emma-Winterhalder-Str. 13

18. November 74 Jahre Adolf Waldvogel, Rudenberg 28

18. November 74 Jahre Manfred Kunz, Kapellenweg 4

18. November 72 Jahre Norbert Schwarz, Feldbergstr. 24

19. November 85 Jahre Erich Albrecht, Schildwende 22

19. November 76 Jahre Anneliese Wesner, Schottenbühlstr. 16 A

19. November 73 Jahre Rudolf Schätzle, Obertal 17

20. November 83 Jahre Ruth-Eva Kuner, Erlenweg 6/1

20. November 73 Jahre Ingrid Korinth, Schottenbühlstr. 79

21. November 75 Jahre Heinrich Knörzer, Hochfirstweg 2

22. November 84 Jahre Friedrich Heilbock, Rinkenburgerstr. 48

22. November 84 Jahre Wilhelm Heilbock, Stalterstr. 68

22. November 73 Jahre Lothar Kleiser, Gutachstr. 5

22. November 72 Jahre August Spiegelhalter, Kohlplatz 6

23. November 80 Jahre Erika Lange, Stalterstr. 73

23. November 77 Jahre Hermann Limberger, Am Berg 16

24. November 70 Jahre Jutta Heyn, Fuchsweg 10

25. November 89 Jahre Maria Beck, Schottenbühlstr. 70

25. November 77 Jahre Ernst Jocham, Saiger Str. 8 A

26. November 73 Jahre Ottilia Roth, Hans-Thoma-Str. 5

26. November 72 Jahre Ingrid Heller, Alte Poststr. 19

26. November 70 Jahre Jürgen Reinhardt, Schwarzwaldstr. 84

27. November 85 Jahre Käthe Brenner, Bärenhofweg 3

27. November 79 Jahre Ernst Waldvogel, Hochberg 7

27. November 76 Jahre Ingeburg Pfaff, Titiseestr. 45

27. November 75 Jahre Luise Willmann, Schwärzenbach 3 A

28. November 84 Jahre Karl Wernet, Saiger Str. 15

28. November 74 Jahre Christa Löffler, Jostalstr. 80

28. November 73 Jahre Elisabeth Disch, Schwärzenbach 35 A

30. November 83 Jahre Stefan Schwörer, Eckbachweg 12

30. November 80 Jahre Christine Sabuda, Ringstr. 32

Wir gratulieren recht herzlich.



Abfallkalender

Restmüllabfuhr

Mittwoch, 23.11.2011 Gesamtstadt

Biotonne

Dienstag, 22.11.2011 Titisee

Freitag, 25.11.2011 Neustadt und

Täler

Papiertonne

Mittwoch, 14.12.2011 Neustadt

Donnerstag, 15.12.2011 Titisee und

übrige Ortsteile

Gelber Sack

Dienstag, 22.11.2011 Gesamtstadt

Den kompletten Müllkalen-

der finden Sie auch im Inter-

net unter www.titisee.de ->

Bürgerservice -> Rathaus

und Bürger -> Müllkalender

/ Müllbeseitigung

Regionales Abfallannah-

mezentrum (RAZ)

Titisee-Neustadt, Gewerbestr. 16,

OT Titisee, Tel.: 933383

Öffnungszeiten:

Montag + Dienstag 9.00 – 15.00 Uhr

Donnerstag + Freitag 12.00 – 18.00 Uhr

Jeden 2. Samstag

(ungerade

Kalenderwoche) 9.00 – 13.00 Uhr

Kompostbeauftragter

für Titisee-Neustadt:

Herr Thomas Schulz, Lenzkirch,

Tel.: 07653 6379

Sperrmülltelefon: 0761 2187-8824

Hinweis zur Abfuhr: Bei Bedarf Sperrmüllkar-

te an die Abfallwirtschaft Landkreis Breis-

gau-Hochschwarzwald schicken. Innerhalb

der nächsten 5 Wochen wird der Abholtermin

mitgeteilt. Selbstanlieferungen mit Karte sind

beim RAZ in Titisee-Neustadt möglich (Öff-

nungszeiten siehe oben).

Sperrmüll auf Abruf ist auch über das Inter-

net möglich:

www.breisgau-hochschwarzwald.de.

Noch brauchbare Artikel werden auf Wunsch

vom Verein Secondo e.V. abgeholt

(Tel.: 07651 9201-30).

Die Abfallwirtschaft des

Landkreises Breisgau-Hoch-

schwarzwald informiert:

Wenn Sie im nächsten Jahr ein anderes Ab-

fallgefäß benötigen, sollten Sie bis spätes-

tens 30.11.2011 einen entsprechenden An-

trag einreichen. Ansonsten ist es der Abfall-

wirtschaft des Landkreises aus logistischen

Gründen nicht mehr möglich, den Austausch

der Abfallbehälter zum Jahresanfang 2012

zu gewährleisten.

Änderungsanträge und weitere Informatio-

nen erhalten Sie über die Gemeindeverwal-

tung oder direkt bei der Abfallwirtschaft des

Landkreises, Frau Grether-Blattmann, Tel.:

0761 2187-8817.

Der Antrag kann bei der Gemeindeverwal-

tung abgegeben oder direkt an die Abfallwirt-

schaft des Landkreises per Brief (ALB,

Stadtstr. 2, 79104 Freiburg) oder per Fax

(0761 21878899) geschickt werden.
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Ski-Club Langenord-

nach e.V.

Einladung

Am Freitag, den 25.11.2011 um 20.00 Uhr

findet die 60. GENERALVERSAMMLUNG

im Gasthaus Ahorn in Schwärzenbach statt.

Tagesordnungspunkte:

1. Begrüßung durch den 1. Vorstand

Andreas Burchartz

2. Totenehrung

3. Tätigkeitsberichte

4. Kassenbericht des Kassierers

5. Bericht der Kassenprüfer

6. Entlastung der Vorstandschaft

7. Ehrungen

8. Neuwahlen

9. Vorschau auf den kommenden Winter

10. Grußworte

11. Verschiedenes (Wünsche und Anträge)

TFG Tourismusverein der

Vermieter von Ferienwoh-

nungen und Gästezimmern

im Hochschwarzwald e.V.

Einladung zur ordentlichen Mitglieder-

versammlung

Am 15. Dezember 2011 findet im Kurhaus Ti-

tisee in Titisee-Neustadt die ordentliche Mit-

gliederversammlung unseres Vereins statt.

Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Titisee-Neustadt, Kurhaus

Titisee

Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Bericht des 1. Vorsitzenden über das

laufende Kalenderjahr

3. Bericht des Schriftführers

4. Bericht des Kassierers

5. Bericht der Kassenprüfer

6. Aussprache über die Berichte des

Vorstandes

7. Entlastung des Gesamtvorstandes

8. Satzungsänderung über die Aufnahme

von Vermietern aus den Kooperations-

gemeinden

9. Startschuss Homepage TFG

10. Wünsche und Anträge

11. Schlusswort des 1. Vorsitzenden

Träger- und Förder-

verein Jugend Titi-

see-Neustadt e.V.

Offene Jugendarbeit

Kontakt über: Kinder- und

ugendbüro Neustadt

- Anlaufstelle für Kinder,

Jugendliche und Eltern -

Ansprechpersonen:

Ida Sander, Ute Moser-Unnasch

Bahnhofstr. 6, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 9729089 (AB)

E-Mail: jugend.t-neustadt@gmx.de

Beratungs- und Sprechzeiten:

dienstags von 09.00 bis 12.00, 14.00 bis

18.00 Uhr und nach Vereinbarung

Jugendtreff in der Hansjakob-Turnhalle

(Leopoldstr. 4 in Neustadt)

Angebote: Offene Tür, Spielaktionen, Tur-

niere, hauswirtschaftliche Gruppenarbeit

(Kochen, Backen), kreative Angebote, Kin-

derferienprogramm, projektbezogene Ange-

bote, Workshops, Mädchenarbeit.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche (8 bis 20 Jahre)

Öffnungszeiten:

Kinder: 8-13 Jahre

Mo., 15.00-18.00 Uhr

Di., 15.00-18.00 Uhr

Fr., 17.00-20.00 Uhr

Jugendliche: 14-20 Jahre

Mo., 17.00-21.00 Uhr

Di., 17.00-21.00 Uhr

Fr., 17.00-21.00 Uhr

Kurse:

Basketball für Mädchen (11-14 Jahre)

donnerstags, 16.00-17.00 Uhr in der Hansja-

kob-Turnhalle

(Trainerin: Ute Moser-Unnasch)



Projekt: Anti-Gewalt-Training für 10- bis

14-Jährige

donnerstags, 15.30-17.00 Uhr

in der Hebel-Schule

Trainer: Ida Sander, Ralf Rollenbeck

(Diakonie, Jugendmigrationsdienst)

Der aktuelle Kurs ist belegt. Anfragen zur

Warteliste sind an das Kinder- und Jugend-

büro bzw. Herrn Rollenbeck: 07651 9399-12

zu richten.

Träger- und Förder-

verein Seniorenbe-

gegnungsstätte e.V.

Montag, 21. November

Computergruppe mit Andreas Groß

13.30 h - 14.45 h Computergruppe 3

(Anfänger)

14.45 h - 16.00 h Computergruppe 1

(Fortgeschrittene)

16.00 h - 17.15 h Computergruppe 2

(Anfänger)

Dienstag, 22. November

14.30 h Kränze und Gestecke richten für den

“Voradventlichen Stand”

mit Helga Schurt

Das SBS Café ist geöffnet

Donnerstag, 24. November

14.30 h Kränze und Gestecke richten für den

“Voradventlichen Stand”

mit Dorothea Obermann /Ingeborg Schuler

Das SBS Café ist geöffnet

Dienstag, 29. November

14.00 h Spielenachmittag

Wir spielen Rommé, Canasta,

Skat und vieles mehr

Donnerstag, 01. Dezember

14.30h Geistig fit bleiben mit

„Denken kreuz und quer“

mit Anita und Karl-Heinz Siemes

Unser „Voradventsstand“ rückt immer nä-

her und die Vorarbeiten dafür sind schon in

vollem Gang.

Wer noch Weihnachtsdekoration-Weih-

nachtskugeln, Sterne usw., übrig hat, kann

diese gerne in der SBS abgeben.

Wir vom Kreativen Werken würden uns sehr

darüber freuen.

Wir suchen fleißige Bäcker/-innen für Weih-

nachtsbrötle und Linzertorten für unseren

Voradventlichen Stand.

Bitte melden Sie sich bei Gerda Dressel,

Tel. 07651 2217.

Auch unseren Krabbelsack wollen wir wieder

gut füllen. Wer also Kleinigkeiten dafür hat,

kann diese ebenfalls in der SBS abgeben.

Am Weihnachtsmarkt können dann wieder

Groß und Klein für 1 Euro ihr Glück

versuchen.

Stadtmusik

Neustadt e.V.

Donnerstag,

den 17. November 2011

20.00 Uhr Vorstandsitzung

Jugendkapelle

Freitag, den 18. November 2011

16.00 Uhr Probe Jugendkapelle

17.30 Uhr Probe Vororchester

20.00 Uhr Probe Stadtmusik

Samstag, den 19. November 2011

09.30 Uhr Prüfung für das Jugendmusikerlei-

stungsabzeichen in Bonndorf

15.30 Uhr Familiennachmittag der Jugend-

kapelle und des Vororchesters im Kurhaus in

Titisee, Treffpunkt 13.30 Uhr

Sonntag, den 20. November 2011

10.30 Uhr evtl. Schlagzeugprobe

Dienstag, den 22. November 2011

20.00 Uhr Probe Schlagzeug

Donnerstag, den 24. November 2011

20.00 Uhr Vorstandsitzung Stadtmusik

Freitag, den 25. November 2011

16.00 Uhr Probe Jugendkapelle

17.30 Uhr Probe Vororchester

20.00 Uhr Probe Stadtmusik

Samstag, den 26. November 2011

10.00 Uhr - 18.00 Uhr Probewochenende

Stadtmusik

Sonntag, den 27. November 2011

10.00 Uhr - 13.00 Uhr Probewochenende

Stadtmusik

Dienstag, den 29.November 2011

20.00 Uhr Probe Stadtmusik

Freitag, den 2. Dezember 2011

16.00 Uhr Probe Jugendkapelle

17.30 Uhr Probe Vororchester

20.00 Uhr Probe Stadtmusik

Akkordeon- und

Harmonika-Club

Neustadt e.V.

Freitag, 18.11.11

17.00 Uhr Probe Seniorenorchester

19.00 Uhr Seniorenstammtisch im Bierhus in

Schollach

Dienstag, 22.11.11

20.00 Uhr Probe Konzertorchester

Freitag, 25.11.11

17.00 Uhr Probe Tastenklopfer

Samstag, 26.11.11

15.00 Uhr Gemeinschaftskonzert der Ak-

kordeonjugend im „Haus des Gastes“ in

Lenzkirch-Saig

Dienstag, 29.11.11

20.00 Uhr Probe Konzertorchester

Sämtliche Proben finden in der Realschule,

Friedhofstraße 18 statt.

Änderungen werden in der Probe bekannt-

gegeben!

Am Samstag, den 26.11.2011 findet im

„Haus des Gastes“ in Lenzkirch-Saig ein Ge-

meinschaftskonzert der Akkordeonju-

gend statt. Die umliegenden Vereine freuen

sich ihren Nachwuchs präsentieren zu kön-

nen und hoffen auf zahlreiche Zuhörer. Es

wirken mit die Jugend-Orchester der Vereine

Breitnau, Hinterzarten, St. Märgen, Löffin-

gen und Neustadt. Der Einritt ist frei, Spen-

den werden jederzeit gerne entgegen ge-

nommen.

Landfrauen Titisee-Jostal

Mit Liedern und Geschichten werden die

Landfrauen Titisee/Jostal den Advent ein-

stimmen.

Zu dieser Adventsfeier sind alle unsere Mit-

glieder am 01.12.11 um 14.00 Uhr im Jos-

talstüble recht herzlich eingeladen.

Landfrauen Schwärzenbach

Am Mittwoch, 23.11.2011 werden wir mit

Frau Lade floristische Windlichter gestalten.

Beginn um 20.00 Uhr im alten Schulhaus in

Schwärzenbach. Anmeldung bitte bis

20.11.2011 bei Renate (07651/4405). Auch

Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.

Einladung zum Seniorennachmittag in

Schwärzenbach!

Am 1. Advent, 27.11.2011 laden wir unsere

Senioren und Seniorinnen, die das 65. Le-

bensjahr vollendet haben, zum gemütlichen

Altennachmittag ins Schwärzenbacher

Schulhaus recht herzlich ein. Selbstver-

ständlich sind auch Ehepartner, die noch

nicht 65 sind ebenfalls mit eingeladen. Mit

selbstgemachten Kuchen, Kaffee und einem

netten Programm wollen wir mit unseren Se-

nioren einen gemütlichen Sonntagnachmit-

tag verbringen. Beginn ist um 14.00 Uhr.

Vorankündigung:

Am Dienstag, 13.12.2011 findet unsere all-

jährliche Weihnachtsfeier im alten Schul-

haus statt. Näheres dazu wird noch bekannt-

gegeben.
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Donnerstag, 17. November

SBS Preis-Cego „50 plus“

Beginn: 14.00 h

Es warten schöne Preise

auf die Gewinner

Startgebühr: 5 Euro

Anmeldung in der SBS, Tel. 4597 zu

den Öffnungszeiten oder bei Gerda

Dressel, Tel. 07651 2217

Freitag, 25. November, ab 9.00 h

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unse-

rem „Voradventlicher Stand“ beim

Schwenk am Münster.

Es gibt selbst gefertigte Adventskränze,

Adventsgestecke und Weihnachtskrip-

pen, Weihnachtsbrötle, Linzertorten,

Glühwein und alkoholfreien Punsch.

Wir möchten Sie auf den 1. Advent ein-

stimmen.

Besuchen Sie uns, schnuppern Sie ...

Wir laden Sie recht herzlich ein!

Die Seniorenbegegnungsstätte trauert

um ihr Gründungsmitglied

Frau Marta Huber

In Dankbarkeit denken wir an viele schö-

ne gemeinsam erlebte Stunden zurück.

Von Beginn an hat sie sich mit Tatkraft

und Engagement für die Seniorenbegeg-

nungsstätte eingesetzt.

In Trauer nehmen wir Abschied.

Den Angehörigen gilt unser Mitgefühl.



Liebe Mitglieder und

Freunde der AWO,

die Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Titi-

see-Neustadt, möchte Sie zu unserer alljähr-

lichen Adventsfeier am Sonntag, den 27.

November 2011 um 14:30 Uhr

in die AWO-Seniorenwohnanlage, Franz-

Schubert-Weg 5 in Titisee-Neustadt herz-

lichst einladen (Fahrdienst besteht).

Unsere bekannten AWO-Musiker stimmen

uns musikalisch auf den Advent ein.

Wir freuen uns auf einen schönen Nachmit-

tag mit Ihnen.

Kolpingsfamilie

Neustadt

Donnerstag, 17. November, 20:00 Uhr

Kleiner Saal

Nach eigenen Vorstellungen basteln wir heu-

te Adventskränze bzw. Weihnachts-

schmuck. Reisig wird wieder gestellt, Deko

und Handwerkszubehör bitte selber mitbrin-

gen. Leitung: Gabi Schubnell

Donnerstag, 24. November, 20:00 Uhr

Kleiner Saal

Heute besprechen wir den Kolpinggedenk-

tag am 3. Dezember.

Leitung: Franziska Straub-Nobs

Donnerstag, 1. Dezember, 20:00 Uhr

Kleiner Saal

Besprechung und Vorbereitungen zum

Weihnachtsmarkt 2011.

Kath. Frauen-

gemeinschaft

St. Jakobus

22.11. und 23.11: Backen

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und schon

wieder backen wir im Seniorenzentrum St.

Raphael für den Weihnachtsmarkt unsere

Weihnachtsbrötle. Viele fleißige Hände wer-

den gesucht, damit wir auch dieses Jahr Gu-

tes tun können. Treffpunkt: 19.00 Uhr im

Seniorenzentrum St. Raphael.

26.11.Adventsfeier

Um 14.30 Uhr findet im Thomasheim unsere

Feier zum 1. Advent statt. Wir wollen ge-

meinsam die Adventszeit begrüßen. Wer

den Fahrdienst benötigt, meldet sich bitte

zwischen 10.00 – 12.00 Uhr bei Felicitas

Benitz, Tel. 3465.

Unsere Frauen treffen sich am Mittwoch, den

30.11.2011 von 14.00 bis 16.00 Uhr im Haus

Josef.

Kath. Frauenge-

meinschaftWaldau-

Langenordnach

Verkauf von Adventskränzen

und -gestecken

Die Frauengemeinschaft Waldau-Langen-

ordnach verkauft Adventskränze und Ad-

ventsgestecke am Freitag, den 25. Novem-

ber in Langenordnach nach dem 19.00 Uhr

Gottesdienst sowie am Sonntag, den 27.

November in Waldau nach dem 8.30 Uhr

Gottesdienst jeweils auf dem Kirchplatz.

Adventsfeier

Die Frauengemeinschaft Waldau-Langen-

ordnach trifft sich zur Adventsfeier am Mon-

tag, den 28. November im Gasthaus

Schweizerhof. Beginn um 14.00 Uhr.

KULTUR IM

KURSAAL NEUSTÄDTER

HOF

Titisee-Neustadt, Am Postplatz 5

www.kultur-neustaedterhof.de

Samstag, 19. November 2011, 20.00 Uhr

Frl. Knöpfle & ihre Herrenkapelle

Nordbadisches Kulttrio

mit dem Programm

„Durchgewurschtelt“

Musik-Comedy-Show

Mit der Kabarettistin Cordula Möhringer,

dem Sänger, Klarinettisten

und Saxofonisten

Reiner Möhringer

und dem Pianisten Uli Kofler

(Begleiter von Johannes Heesters

und Travestiestar Mary)

Programme und Kartenvorverkauf:

Theaterkasse Neustädter Hof,

07651 936880

Weitere Vorverkaufsstellen:

Alle Infostellen der

Hochschwarzwald Tourismus GmbH

online-Tickets: www.reservix.de
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Pfarrblatt der Seelsorge-

einheit Titisee-Neustadt

Gottesdienste

Do., 17.11.

08.05 Uhr Waldau/St. Nikolaus:

Schülergottesdienst

ab 09.00 Uhr Neustadt:

Krankenkommunion

Fr., 18.11.

17.00 Uhr Titisee/Pfarrheim St. Josef:

Pfarrgemeinderatssitzung

19.00 Uhr Langenordnach/St. Wendelin:

Eucharistiefeier

Christkönigssonntag - Diaspora-Kollekte

Sa., 19.11.

17.00 Uhr Neustadt/Münster:

Beichtgelegenheit

18.30 Uhr Neustadt/Münster:

Eucharistiefeier (Bernhard Schwär -3. Opfer)

So., 20.11.

08.30 Uhr Waldau/St. Nikolaus:

Eucharistiefeier

09.30 Uhr Neustadt/St. Raphael:

Eucharistiefeier

10.00 Uhr Titisee/Christkönig:

Eucharistiefeier - Patrozinium, mitgestaltet

vom Kirchenchor (Franz Wehrle - 3. Opfer)

Anschließend

Mittagessen zugunsten des Orgelbauver-

eins im Pfarrheim St. Josef

17.00 Uhr Neustadt/Münster:

Jahreskonzert Sinfonisches Orchester

Di., 22.11.

08.00 Uhr Titisee/Christkönig:

Schülergottesdienst

Mi., 23.11.

09.30 Uhr Neustadt/Münster:

Frauengemeinschaftsmesse

14.00 Uhr Titisee/Christkönig:

Rosenkranz mit den Senioren, anschl. Spie-

lenachmittag im Pfarrheim St. Josef

19.30 Uhr Neustadt/Pfarrhaus/Unterer

Saal: Pfarrgemeinderatssitzung

Fr., 25.11.

19.00 Uhr Langenordnach/St. Wendelin:

Eucharistiefeier

Sa., 26.11.

18.30 Uhr Titisee/Christkönig:

Eucharistiefeier

So., 27.11.

08.30 Uhr Waldau/St. Nikolaus:

Eucharistiefeier

09.30 Uhr Neustadt/St. Raphael:

Eucharistiefeier

10.00 Uhr Neustadt/Münster:

Eucharistiefeier, mitgestaltet vom Münster-

chor und der Jungen Kantorei

19.00 Uhr Neustadt/Münster:

Bußgottesdienst

Di., 29.11.

07.00 Uhr Neustadt/Haus St. Josef:

Morgengebet im Advent

08.00 Uhr Titisee/Christkönig:

Schülerwortgottesdienst

Mi., 30.11.

07.00 Uhr Titisee/Pfarrheim St. Josef:

Frühschicht mit der Frauengemeinschaft

und gemeinsames Frühstück

Do., 01.12.

19.00 Uhr Titisee/Christkönig:

Gebet um geistliche Berufe

Fr., 02.12.

17.00 Uhr Neustadt/Münster:

Firmung mit Regionaldekan Werner Kohler

– mitgestaltet von der Jungen Kantorei



Sa., 03.12.

10.00 Uhr Titisee/Christkönig:

Firmung mit Regionaldekan Werner Kohler -

mitgestaltet vom Firmprojektchor und dem

Kirchenchor Christkönig

17.00 Uhr Neustadt/Münster:

Beichtgelegenheit

18.30 Uhr Neustadt/Münster:

Eucharistiefeier (Kolpinggedenktag)

So., 04.12.

08.30 Uhr Waldau/St. Nikolaus:

Eucharistiefeier - Patrozinium

09.30 Uhr Neustadt/St. Raphael:

Eucharistiefeier

10.00 Uhr Titisee/Christkönig:

Eucharistiefeier

17.00 – 20 Uhr Neustadt/Münster:

Kirche im Kerzenschein

(Meditationsmusik/Orgel)

19.00 Uhr Neustadt/St. Raphael:

Taizégebet

Termine und Informationen

für die Seelsorgeeinheit

Firmung 2011:

Alle Firmand/inn/en sind eingeladen zur Teil-

nahme am 3. Werkstattsamstag/General-

probe am Samstag, 26.11., von 14.00 bis

17.00 Uhr im Münster St. Jakobus. Die Firm-

gottesdienste sind am Freitag, 02.12.,

17.00 Uhr im Münster und Samstag, 03.12.,

10.00 Uhr in Titisee. Firmspender ist Regio-

naldekan Werner Kohler. Die Gemeinde ist

herzlich eingeladen, an den Gottesdiensten

teilzunehmen.

Erstkommunion 2012

Unter dem Motto “Jesus begegnen” machen

wir uns mit den Kindern der Klassenstufe 3

auf den Weg zum Sakrament der Eucharis-

tie. Wir beginnen mit den Elternabenden am

Dienstag, den 22. November 2011 um 18.30

Uhr im Thomasheim in Neustadt (für Neus-

tadt) und am Dienstag, den 22. November

2011 um 20.15 Uhr im Pfarrheim St. Josef in

Titisee (für Titisee und Waldau). Die Anmel-

dungen zur Vorbereitung auf die Erstkom-

munion erhalten die Kinder der dritten Klasse

über den Religionsunterricht oder sie können

im Pfarramt Neustadt zu den Öffnungszeiten

abgeholt werden. Bei Rückfragen wenden

sie sich an Frau Hug: Tel. 07651 932368

oder per E-Mail: angelika.hug@gmx.de.

Termine für die Erstkommunionen in unserer

Seelsorgeeinheit: Neustadt: 15. April / Titi-

see: 22. April / Waldau: 29. April 2012

Termine und Informationen

für Münster St. Jakobus, Neustadt

Anbetung: Das Rosenkranzgebet findet am

Mittwoch vor dem Gottesdienst um 08.45

Uhr im Münster statt. Der Eucharistische Ro-

senkranz jeweils am ersten Mittwoch vor

dem Herz Jesu Freitag.

Kath. Kindergarten St. Michael:

Ahornweg 2, 79822 Titisee-Neustadt,

Frau Monika Kaiser, Tel. 07651 7743.

Unser Betreuungsangebot:

• 2 Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit

von 7.30 – 13.30 Uhr.

• 1 Regelgruppe von 8.00 – 12.00 Uhr

und 14.00 – 16.30 Uhr.

• 1 Ganztagsgruppe von 7.00 – 17.00 Uhr

mit Mittagessen

• 1 Kleinkindgruppe (0 – 3 Jahre)

von 7.00 – 16.30 Uhr

Die Probenzeiten der Jungen Kantorei

Neustadt:

I. Mittwoch, 14.30 Uhr – 15.15 Uhr

Junge Kantorei - Münsterspatzen (MS)

Zu den Münsterspatzen können in der Regel

die Kinder bis 7 Jahre kommen.

II. Mittwoch, 15.15 Uhr – 16.15 Uhr

Junge Kantorei - Chorgruppe II

Zur Chorgruppe II können in der Regel die

Kinder ab 8 Jahren kommen.

In den Ferienzeiten finden keine Proben

statt.

Ministrantengruppe:

Montags im Thomasheim

16.00 bis 17.30 Uhr.

Kath. Altenwerk

Lebensqualität im Alter. Gemeinsam mit der

Seniorenbegegnungsstätte wollen wir ab Ja-

nuar 2012 das Projekt „LimA – Lebensqua-

lität im Alter“ starten. Das Projekt umfasst

10 Einheiten à 2 – 2 ½ Stunden und befasst

sich mit den Themen: Gedächtnis, Bewe-

gung, Alltagsfähigkeiten, Lebenssinn. Eine

verbindliche Anmeldung ist erforderlich. Die

Teilnehmerzahl ist auf 8 bis 10 Personen be-

grenzt und es wird eine Gebühr von 30,00

Euro erhoben. Ausführliche Angaben finden

Sie in einem Flyer, der am Schriftenstand im

Münster St. Jakobus ausliegt.

Der Kurs wird geleitet von Frau Anita Sie-

mes, die eine entsprechende 8-tägige Aus-

bildung durch das Altenwerk der Erzdiözese

Freiburg erhalten hat.

Der Lektoren- und Kommunionhelfer-

kreis versammelt sich am Montag, 28.11.,

um 20.00 Uhr im Pfarrhaus Neustadt/Unterer

Saal.

Zur Vorbereitung der Weihnachtsbesuche

trifft sich der Besuchsdienst am Montag,

05. Dezember, um 19.30 Uhr im Pfarrhaus

Neustadt/Unterer Saal.

Kath. u. Ev. Erwachsenenbildung:

Donnerstag, 24. November 2011,

20.00 Uhr, Evangelisches Gemeindezen-

trum, Neustadt:

„G8: Ganzheitlich – achtsam?“

Referent: Richard Alf, Gestalttherapeut und

Mitarbeiter des Vereins für essentielle Ge-

staltarbeit Freiburg e.V.

Freitag, 2. Dezember 2011,

5.00 - 18.00 Uhr, Evangelisches Gemeinde-

zentrum, Neustadt:

„Neue Wege in der Erziehungspraxis.

Wie kann es gehen,

wenn es nicht geht wie bisher?“

Moderation:

Katharina Martin, Dipl.-Psych., Begründerin

der Essentiellen Gestaltarbeit, Kreativwerk-

statt Freiburg und Heleana Jehle, Dipl.-Soz.-

Päd., Kreativwerkstatt Freiburg.

Termine und Informationen

für Christkönig, Titisee

Kath. Kindergarten St. Raphael:

Hirschbühlweg 15, 79822 Titisee-Neustadt,

Frau Sabine Kubitza, Tel. 07651 8440

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag von 7.00 – 14.00 Uhr

• 1 Gruppe mit Kindern von 3 – 6 Jahren

• 2 Gruppen mit Kindern von 3 – 10 Jahren

Der Kinderchor Christkönig lädt alle

Jungen und Mädchen im Alter von 5 bis 10

Jahren zum Mitsingen ein. Probe immer

montags von 17.30 bis 18.30 Uhr in der

Unterkirche von Christkönig in Titisee.

Infos: Bernhard Fehrenbach (Chorleiter),

Tel. 07651 3918.

Am Sonntag, den 20. November 2011 wer-

den die Adventskalender nach dem Gottes-

dienst verkauft (3,00 Euro).

Beim Rorateamt am Samstag, den

10.12.2011 um 18.30 Uhr werden Kerzen

zugunsten des Orgelbauvereins verkauft

(2,00 Euro).

Termine und Informationen für

St. Nikolaus, Waldau-Langenordnach

Zum täglichen Rosenkranzgebet um 17.00

Uhr (Normalzeit) und um 18.00 Uhr (Som-

merzeit) in der Pfarrkirche sind alle herzlich

eingeladen.
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Spenden für Renovierungsarbeiten

am Münster St. Jakobus:

Wir bitten die Pfarrangehörigen weiterhin

um Spenden für unser Münster.

Die Frauengemeinschaft St. Jakobus

hat anlässlich des Maßwerker-Wochen-

endes 750 Euro gespendet.

Bankverbindung:

Sparkasse Hochschwarzwald

Kto. 4004487, BLZ 680 510 04

und Volksbank Freiburg

Kto. 18034808, BLZ 680 900 00

Spenden für den Orgelneubau können

auf das Konto Nr. 4135067,

BLZ 680 510 04, Spark. Hochschw.,

überwiesen werden.

Der Chilbikick zwischen dem Musikverein

Titisee-Jostal und der Chorgemeinschaft

Titisee-Jostal zugunsten des Kindergar-

tens St. Raphael ergab einen Erlös von

464,59 Euro. Allen Mitwirkenden und

Spendern herzlichen Dank.



Termine und Informationen

für die Seelsorgeeinheit

Öffnungszeiten Pfarrbüro Neustadt:

Mo., Di., Mi., Fr.: 09.00 bis 11.00 Uhr

Do.: 14.30 bis 16.30 Uhr

Tel. 07651 5930; Fax: 07651 2500

Adresse: Bei der Kirche 1,

79822 Titisee-Neustadt

Bankverbindung:

Sparkasse Hochschwarzwald,

Kto. 4004487, BLZ 680 510 04

Volksbank Freiburg,

Kto. 18034808, BLZ 680 900 00

Öffnungszeiten Pfarrbüro Titisee:

Di.:10.00 bis 11.00 Uhr

u. 16.00 bis 17.00 Uhr

Tel. 07651 9218-0; Fax: 07651 9218-22

Adresse: Alte Poststr. 12,

79822 Titisee-Neustadt

Bankverbindung:

Titisee: Volksbank Freiburg,

Kto. 18034832, BLZ 680 900 00

Waldau: Volksbank Freiburg,

Kto. 18034824, BLZ 680 900 00

Pfarrer Johannes Herrmann

Tel. 07651 5930

E-Mail: info@st-jakobus-neustadt.de

Sprechzeiten:

Büro Neustadt: Donnerstag 14.30 Uhr

Büro Titisee: Dienstag 17.00 Uhr.

Wir bitten um vorherige Anmeldung.

Diakon Hanspeter Schmider

Tel. 07651 988191

E-Mail: hanspeter.schmider@gmx.de

Pastoralreferent Andreas Alt

Tel. 07651 9218-13 oder 07651 935447

E-Mail:

pastoralreferent@se-titisee-neustadt.de

Sprechzeiten:

Während der Schulzeiten Büro Titisee:

Dienstag von 17.15 - 18.00 Uhr

und nach Vereinbarung.

Gemeindereferentin Angelika Hug

Tel. 07651 932368, E-Mail:

gemeindereferentin@se-titisee-neustadt.de

Kranken- und Hauskommunion:

Pastoralreferent Andreas Alt

Tel. 07651 9218-13 oder 935447

HELIOS Klinik

D. Welle, Klinikseelsorgerin

Tel. 07651 290

Evangelische Kirchen-

gemeinde Neustadt

17. November 2011 - 1. Dezember 2011

Pfarramt:

GEMEINDEBÜRO:

Tel. 07651 2001-12, Fax 07651 2001-20,

E-Mail: gemeindebuero@ekineu.de

Öffnungszeiten:

dienstags 10.00 - 12.00 Uhr,

mittwochs und freitags 09.00 - 12.00 Uhr

Pfarrer Fritjof ZIEGLER:

Tel. 07651 2001-15,

E-Mail: pfarrer@ekineu.de

EGJ-Büro: Tel. 07651 2001-11,

E-Mail: EGJ@ekineu.de

Evangelischer Kindergarten Arche Noah:

Leitung Claudia LAUFER:

Tel. 07651 2001-13, Fax 07651 2001-20,

E-Mail: kiga@ekineu.de

• Nachrichten

Seniorenkreis

Am Freitag, 18. November um 15.00 Uhr trifft

sich der Seniorenkreis im Evangelischen

Gemeindehaus zum gemütlichen Beisam-

mensein.

Evangelische und Katholische Erwach-

senenbildung

Im Rahmen der Evangelischen und Katholi-

schen Erwachsenenbildung referiert Herr Ri-

chard Alf , Gestalttherapeut und Mitarbeiter

des Vereins für essentielle Gestaltarbeit in

Freiburg, am 24. November um 20.00 Uhr im

Evangelischen Gemeindehaus zum The-

ma:“G8: Ganzheitlich – achtsam?“ Was kön-

nen wir tun, um unsere Kinder durch den Bil-

dungsstress unserer Gesellschaft zu brin-

gen?

Hausabendmahl

Wer einen Hausbesuch von Pfarrer Ziegler

wünscht oder zu Hause das Abendmahl fei-

ern möchte, möge bitte im Gemeindebüro

Bescheid sagen. Wir freuen uns auch über

Hinweise von Verwandten und Bekannten.

Familiengottesdienst

„Gott begegnen im Mitmenschen“ ist das

Thema des Familiengottesdienstes am

Sonntag, 27. November um 10.00 Uhr. Im

Anschluss an den Gottesdienst laden wir ein

zu einer Matinee mit Basar ins Evangelische

Gemeindehaus. Über Kuchenspenden wür-

den wir uns freuen, bitte im Gemeindebüro

melden.

Brot für die Welt

Vom 1. Advent bis zum Jahresende läuft wie-

der die Aktion Brot für die Welt, mit der in

schlecht entwickelten Gegenden der Welt

die Eigenversorgung der Menschen unter-

stützt wird. Markieren Sie Ihre Spenden auf

unser Konto mit dem Vermerk „BfdW“: Spar-

kasse Hochschwarzwald, BLZ 68051004

Kontonummer 4162541.

Gottesdienst in Oberbränd

Am Sonntag, 4. Dezember um 17.00 Uhr fei-

ern wir wieder einen evangelischen Gottes-

dienst in der katholischen Kirche in Ober-

bränd.

• Termine

Donnerstag, 17. November

10.00 h Eltern-Kind-Frühstück

Freitag, 18. November

07.00 h Schweigen und Frühstück

15.00 h Seniorenkreis

Sonntag, 20. November

10.00 h Gottesdienst in der Christuskirche

(Pfr. Ziegler)

11.15 h Gottesdienst in St. Raphael

(Pfr. Ziegler)

Dienstag, 22. November

08.00-10.00 h Kleider- und

Spendenannahme

Mittwoch, 23. November

08.00-11.00 h Kaffee-Kleider-Stube

(auch Annahme von Spenden)

15.40 h Konfikurs im Evangelischen Ge-

meindehaus

Donnerstag, 24. November

20.00 h Evangelische und Katholische Er-

wachsenenbildung

Vortrag von Richard Alf zum Thema:

„G8: Ganzheitlich – Achtsam?“

Freitag, 25. November

07.00 h Schweigen und Frühstück

Sonntag, 27. November (1. Advent)

10.00 h Gottesdienst für Große und Kleine in

der Christuskirche (Pfr. Ziegler und Team)

anschließend Matinee und Basar im Ge-

meindehaus

Dienstag, 29. November

08.00 - 10.00 h Kleider- und

Spendenannahme

Mittwoch, 30. November

08.00 - 11.00 h Kaffee-Kleider-Stube

(auch Annahme von Spenden)

15.40 h Konfikurs im Evangelischen Ge-

meindehaus

Donnerstag, 1. Dezember

10.00 h Eltern-Kind-Frühstück

Evangelische Andreas-

gemeinde Feldberg-Titisee

Sägebühlweg 6, 79868 Feldberg

Telefon: 07655 1083, Fax: 07655 1267

E-Mail: Ev.Andreasgemeinde@t-online.de

• Termine & Infos

Samstag, den 19. November 2011

18 Uhr Gottesdienst im

Mittwoch, den 23. November 2011

16.15 Uhr Konfirmandenunterricht in Hinter-

zarten

Samstag, den 26. November 2011

18 Uhr Gottesdienst in der Bärenhofkapelle

in Titisee

Sonntag, den 27. November 2011

17 Uhr Taizégebet in der ev. Kirche in Hinter-

zarten

Mittwoch, den 30. November 2011

16.15 Uhr Konfirmandenunterricht in Hinter-

zarten

Sonntag, den 4. Dezember 2011

10 Uhr Gottesdienst in der Bärenhofkapelle

in Titisee mit hl. Abendmahl

17 Uhr Taizégebet in der ev. Kirche in Hinter-

zarten

Unsere Mitarbeiter sind erreichbar:

Evangelisches Pfarramt Hinterzarten

Vakanzvertreter

Pfarrer Hellmuth Wolff, Kirchzarten

Tel. 07661 62010

Pfarramtssekretärin

Christina Winterhalder, Tel. 07652 234

Bürozeit: Dienstag und Donnerstag

8 - 12 Uhr, Freitag 14 - 18 Uhr

Gemeindediakon

Tillmann Häfner, Tel. 07655 1083

Sprechzeit: Donnerstag 15 - 17 Uhr

im Gemeindezentrum Falkau,

Sägebühlweg 6, 79868 Feldberg-Falkau
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Freie Evangelische

Gemeinde

Im Bildstöckle, 79822 Titisee-Neustadt

Sonntag, 20.11.

10.00 Uhr Gottesdienst

mit Kindergottesdienst

Dienstag, 22.11.

20.00 Uhr Hauskreise

In Neustadt (W. Doerffel 07651 972446)

In Eisenbach/Rötenbach

(C. Riedel 07657 8358)

Donnerstag, 24.11.

19.30 Uhr Glaubensgrundkurs

Samstag, 26.11.

18.00 Uhr Jugendkreis (ab 13 Jahre)

Sonntag, 27.11. (1.Advent)

10.00 Uhr Gottesdienst

mit Kindergottesdienst

Neuapostolische Kirche

In Neustadt, Rinkenburgerstr. 56

Sonntags:

09.30 Uhr Gottesdienst

Mittwochs:

20.00 Uhr Gottesdienst

Weitere Informationen unter Tel.

0761 702212 oder www.nak-freiburg.de.

Jehovas Zeugen

Titisee-Neustadt, Gewerbestraße 10

Tel. 07651 7202

Donnerstag, 17. November

19.30 Uhr Bibelstudium

20.00 Uhr Schulungskurs für Evangeliums-

verkündiger

20.35 Uhr Ansprachen und Tischgespräche

Sonntag, 20. November

09.30 Uhr Biblischer Vortrag:

Eingriffe Gottes - woran wirklich zu erken-

nen?

10.15 Uhr Bibel und Wachtturm Studium

Donnerstag, 24. November

19.30 Uhr Bibelstudium

20.00 Uhr Schulungskurs für Evangeliums-

verkündiger

20.35 Uhr Ansprachen und Tischgespräche

Sonntag, 27. November

09.30 Uhr Biblischer Vortrag:

Sind die in der Bibel berichteten Wunder

wirklich geschehen?

10.15 Uhr Bibel und Wachtturm Studium

Donnerstag, 1. Dezember

19.30 Uhr Bibelstudium

20.00 Uhr Schulungskurs für Evangeliums-

verkündiger

20.35 Uhr Ansprachen und Tischgespräche

Sonntag, 4. Dezember

09.30 Uhr Biblischer Vortrag:

Gibt es wirklich einen Teufel?

10.15 Uhr Bibel und Wachtturm Studium

Donnerstag, 8. Dezember

19.30 Uhr Bibelstudium

20.00 Uhr Schulungskurs für Evangeliums-

verkündiger

20.35 Uhr Ansprachen und Tischgespräche

Veranstaltungen in Titisee-

Neustadt

mit den Ortsteilen Waldau - Langenord-

nach - Rudenberg - Schwärzenbach

Pferdekutschfahrten: Auskunft und Anmel-

dungen: Christina Laubis, Tel: 93315

Kino (beim Rathausplatz Neustadt): Täg-

lich geöffnet, Programm unter Tel. 07651

1387 und www.krone-theater.de, Sonder-

vorstellungen für Gruppen auf Anfrage.

Heimatmuseum:

Kunsthistorische Kostbarkeiten

aus Titisee-Neustadt und Umgebung zeigt

das Heimatmuseum „Neustädter Heimatstu-

ben“ in der Scheuerlenstraße (Ortsteil Neus-

tadt). Urkunden, Bilder, Trachten, Geräte,

insbesondere eine vollständig eingerichtete

Uhrmacherwerkstatt und eine Bauernküche

sind Zeugen einer interessanten und vielfälti-

gen Vergangenheit. Gruppenführungen

nach Vereinbarung, Tel. 206-124.

Öffnungszeiten

15.05.-30.09.

Montag, Donnerstag und Freitag

14.00 - 17.00 Uhr

01.10.-14.05.

Donnerstag

14.00 - 17.00 Uhr

Modelleisenbahn-Ausstellung:

im Cafe Feldbergblick, OT Schwärzenbach

Freitag und Samstag: 14.00 - 17.00 Uhr

Veranstaltungen

Donnerstag, 17.11.2011

14:00 - 17:00 Neustadt,

Neustädter Heimatstuben

Neustädter Heimatstuben

Kunsthistorische Kostbarkeiten und Gerät-

schaften zeugen von einer vielfältigen Ver-

gangenheit. Gruppenführungen nach Ver-

einbarung, Telefon: 07651 2066-124. Er-

wachsene:1,50 / mit Gästekarte 1 Euro;

Gruppen 1 Euro; Schüler u. Kinder: 0,80

Euro; Schülergruppen 0,50 Euro.

Freitag, 18.11.2011

10:30 - 12:00 Titisee,

Campingplatz Bankenhof

Yoga in Titisee

mit Yoga-Lehrerin Birgit Neuhardt. Infos: Te-

lefon 07651 9729090, Einzelstunde 8 Euro.

Treffpunkt: Fernsehraum.

19:00 Titisee, Bahnhof Titisee - Keller

Spieletreff der Dice-Devils

Die “Würfel-Teufel” treffen sich jeden 3. Frei-

tag im Monat zu Tabletop-Spielen am Bahn-

hof in Titisee zum heißen Kampf im Tischfor-

mat - DER Treff für Freunde von Risiko-,

Strategie- und Phantasy-Spielen. Gäste sind

herzlich willkommen! Bitte im Durchgang des

Bahnhofs Titisee bei den “Dice-Devils” klin-

geln. Weitere Infos bei: “extra-tours” in Titi-

see, Telefon: 07651 9279972.

Teilnahme frei.

Samstag, 19.11.2011

08:00 - 12:00 Neustadt, Kurbadstraße

Wochenmarkt - Frische Produkte direkt

vom Erzeuger.

15:30 Titisee, Kurhaus

Familiennachmittag

mit der Jugendkapelle der Stadtmusik Neus-

tadt. Gäste sind herzlich willkommen!

Eintritt frei.

20:00 Neustadt, Neustädter Hof

“Durchgewurschtelt” -

Music Comedy Show

mit Frl. Knöpfle & ihrer Herrenkapelle. Abso-

lut Kult! Karten von 13 bis 17 Euro zzgl. Ge-

bühren beim Neustädter Hof, Reservix und

allen Infostellen der Hochschwarzwald Tou-

rismus GmbH.

Sonntag, 20.11.2011

17:00 Neustadt, Münster St. Jakobus

Herbstkonzert des Sinfonischen Orches-

ters Hochschwarzwald e.V.

mit Werken von Corelli, Marcello, Bach und

Haydn.

Karten von 6 bis 16 Euro zzgl. Gebühren bei

allen Infostellen der Hochschwarzwald Tou-

rismus GmbH.

Montag, 21.11.2011 bis

Freitag, 25.11.2011

08:00 - 16:00 Neustadt

Caritas-Werkstatt

3. Advents- und Weihnachtsmarkt der Ca-

ritas-Werkstätte Titisee-Neustadt

Geboten werden selbstgefertigte Produkte

aus der “Caritas-Werkstätte für Menschen

mit Behinderung” aus Holz und Textil - zum

Verschenken oder selbst Behalten! Freitags

von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr geöffnet.
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Öffnungszeiten der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG)

Titisee: Neustadt:

Strandbadstr. 4 Seb.-Kneipp-Anlage 2

(Tel.: 07652 1206-8120) (Tel.: 07652 1206-8190)

Montag bis Freitag 09.00 – 17.00 Uhr 10.00 – 13.00 Uhr



Mittwoch, 23.11.2011

15:00 Neustadt, Carpe Diem

Handarbeits- und Spieletreff

in geselliger Runde. Jeder ist herzlich will-

kommen. Kinder können sich in unserer

Spielecke austoben!

Donnerstag, 24.11.2011

14:00 - 17:00 Neustadt, Neustädter Heimat-

stuben

Neustädter Heimatstuben - Siehe 17.11.

Freitag, 25.11.2011

10:30 - 12:00 Titisee, Campingplatz Banken-

hof

Yoga in Titisee - Siehe 18.11.

Samstag, 26.11.2011

08:00 - 12:00 Neustadt, Kurbadstraße

Wochenmarkt - Frische Produkte direkt

vom Erzeuger.

17:00 Titisee, Kurhaus

Hans im Glück - Familientheater

umgeschrieben von Johannes Galli. Dauer:

ca. 50 Minuten. Karten: 7 Euro / Kinder 5

Euro bei allen Infostellen der Hochschwarz-

wald Tourismus GmbH, über ReserviX sowie

an der Abendkasse.

20:00 Titisee, Kurhaus

EheUrlaub

Ein Tag aus dem Eheurlaub des schwäbi-

schen Ehepaars Wilma und Willi Wutz... mit

Renate und Dieter Großmann. Karten: 14 /

ermäßigt 11 Euro bei allen Infostellen der

Hochschwarzwald Tourismus GmbH, über

ReserviX sowie an der Abendkasse

Sonntag, 27.11.2011

11:00 Titisee, Ortsmitte

Seemer Weihnachtsmarkt

mit einer ausgesucht schönen Warenpalette,

weihnachtlichen Klänge, Kutschfahrten und

Besuch vom Nikolaus.

14:30 Titisee, Jugendherberge Veltishof

Spielenachmittag für Jedermann, -frau

und -kind

Immer am 4. Sonntag im Monat! Wer möch-

te, kann auch eigene Spiele mitbringen. Die

Herbergseltern Nicole und Claus Alt sowie

Herr Waibel von “extra-tour” in Titisee freuen

sich auf Mitspieler (keine Kinderbetreuung

ohne Eltern)! Weitere Infos: Telefon: 07651

9729972. Teilnahme frei.

Montag, 28.11.2011 bis Freitag, 2.12.2011

08:00 - 16:00 Neustadt, Caritas-Werkstatt

3. Advents- und Weihnachtsmarkt der Ca-

ritas-Werkstätte Titisee-Neustadt

Geboten werden selbstgefertigte Produkte

aus der “Caritas-Werkstätte für Menschen

mit Behinderung” aus Holz und Textil - zum

Verschenken oder selbst Behalten! Freitags

von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr geöffnet.

Mittwoch, 30.11.2011

10:30 Neustadt, Neustädter Hof

Tageswanderung mit dem Schwarzwald-

verein Neustadt

Wanderabschluss 2011. Aus Tradition im

Hochfirstgasthaus mit der urigen Speisekar-

te. Wanderer-Treffpunkt: 10:30 Uhr beim

Neustädter Hof. Auto-Wanderer: ab 11:30

Uhr auf dem Hochfirst. Teilnahme auf eige-

nes Risiko.

15:00 Neustadt, Carpe Diem

Handarbeits- und Spieletreff - Siehe 23.11.

Tourist Info Titisee-Neustadt

unter neuer Teamleitung

Seit September dieses

Jahres ist die neue

Teamleiterin Romy Rei-

ser für die Tourist-Info

Titisee-Neustadt ver-

antwortlich. Als Nach-

folgerin von Frau Stefa-

nie Bruhn wurde sie von

Ihrem Team herzlich

aufgenommen und

konnte durch die kompetente Unterstützung

aller Mitarbeiter bereits umfassende Eindrü-

cke von Ihrem neuen Aufgabengebiet sam-

meln. Nach ihrem Studium und verschiede-

nen Praktika in Österreich, Spanien und den

USA, ist die Tourismusmanagerin wieder in

Ihrer Heimat angekommen.

Der Hochschwarzwald ist Romy Reiser

schon von Kindheitstagen an vertraut und so

freut sich die Offenburgerin nun, Gäste aus

aller Welt in Titisee-Neustadt willkommen

heißen zu dürfen. Gemeinsam mit Ihrem

Team steht sie bei der Urlaubsgestaltung

aber auch den Anliegen und Wünschen der

Bürger, Gastgeber oder Vereine gerne mit

Rat und Tat zur Seite. Dabei legt die

30-jährige besonderen Wert auf den persön-

lichen Kontakt. Auch freut sie sich auf die

enge Zusammenarbeit mit der Stadt sowie

allen Leistungsträgern in einer Gemeinde,

die sie nicht nur durch das wunderschöne

Panorama beeindruckt.

Privat schnürt die Naturliebhaberin selbst

auch gerne ihre Wander- oder Skischuhe

und ist gespannt, die geheimen Ecken dieser

traumhaften Umgebung schon bald in Ihrer

Freizeit zu erkunden.
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Neue Kurse:

Donnerstag, 17.11.11

• Dinner for friends - Aktion für Jugendli-

che essen & trinken - bewegen - ent-

spannen (12-15 Jahre) (Ulrike Meyer),

17:30, Neustadt, Realschule,

Schulküche

Freitag, 18.11.11

• Französisch (Grammatik) refresher

(Isabelle Medweth), 17:00, Neustadt,

Kurverwaltung, VHS-Studio

Samstag, 19.11.11

• Outlook fürs Büro (Uwe Kuzmenko),

09:00, Neustadt, Kurverwaltung, VHS-

Computerraum

• Es war einmal... - Märchenworkshop für

Kinder von 6-7 Jahren (Josina Kern-

Fehrenbach), 09:30, Neustadt, Kurver-

waltung, Konferenzraum

• Es war einmal... - Märchenworkshop für

Kinder von 8-10 Jahren (Josina Kern-

Fehrenbach), 14:00, Neustadt, Kurver-

waltung, Konferenzraum

Montag, 21.11.11

• Schritt für Schritt - Textverarbeitung

für Späteinsteiger (Andreas Reinhardt),

14:30, Neustadt, Kurverwaltung, VHS-

Computerraum

• Textverarbeitung Word professionell

nutzen - Fortgeschrittene (Andreas

Reinhardt), 18:30, Neustadt, Realschu-

le, Computerraum - 310

Donnerstag, 24.11.11

• Wir freuen uns auf die Winter-Weih-

nachtszeit! (Petra Isele), 10:45, Neus-

tadt, Kurverwaltung, Konferenzraum

Freitag, 25.11.11

• Gästeführer-Fortbildung: Hausformen

im Schwarzwald in den Grenzen des Na-

turparks Südschwarzwald (Dr. Detlef

Herbner), 14:00, Breitnau, Rathaussaal,

• Französisch - Kompaktkurs Bürokom-

munikation (Isabelle Medweth), 17:00,

Neustadt, Kurverwaltung, VHS-Studio

Samstag, 26.11.11

• Museum Giersch Frankfurt: Carl Mor-

genstern (Christine Moskopf),

Montag, 28.11.11

• Schritt für Schritt - Internet für Spätein-

steiger (Andreas Reinhardt), 15:00,

Neustadt, Kurverwaltung, VHS-Compu-

terraum

• Sicher und schneller werden an der

Computertastatur (Gundula Schim-

meck), 18:00, Neustadt, Hans-Tho-

ma-Schule, Raum 130

• Ein rechter Hingucker! - Plakat- & Fly-

ergestaltung mit MS-Word 2007 (Andre-

as Reinhardt), 18:30, Neustadt, Kurver-

waltung, VHS-Computerraum

• Was ist neu in Office 2007/2010? (An-

dreas Reinhardt), 18:30, Neustadt, Kur-

verwaltung, VHS-Computerraum

Mittwoch, 30.11.11

• Fotobearbeitung mit Freewa-

re-Programmen für Späteinsteiger (An-

dreas Reinhardt), 15:00, Neustadt, Kur-

verwaltung, VHS-Computerraum

• Tabellenkalkulation Excel 2007 pro-

fessionell nutzen - Fortgeschrittene

(Uwe Kuzmenko), 18:00, Neustadt, Kur-

verwaltung, VHS-Computerraum

Samstag, 03.12.11

• Exkursion an den Rhein - Vitra Design

Museum in Weil am Rhein und Stadt-

führung mit Weihnachtsmarkt in Ba-

sel (Viktoria Wehrle), 08:00, Neustadt,

Busbahnhof. Mit der „VHS unterwegs“

geht die Fahrt unter Leitung von Viktoria

Wehrle am Samstag, 3.12.11 nach Weil

am Rhein und Basel. In Weil am Rhein

befindet sich das außergewöhnlichste

Freilichtmuseum für Designerstühle in

überdimensionaler Größe. Über 20

Stuhl-Maxiaturen zieren Dächer und

Plätze der „Stadt der Stühle“. Am Pro-

duktionsstandort für Stühle, auf dem

Werksgelände der Firma Vitra, entstand

im Laufe von eineinhalb Jahrzehnten ein

Mekka für Architekturliebhaber aus aller

Welt. Bei einer Führung durch das Archi-

tekturgelände werden die Besucher aus

dem Hochschwarzwald eine der größten

und wichtigsten internationalen Stuhl-

sammlungen zu sehen bekommen, die

im „Feuerwehrhaus“ von Zaha Hadid un-



tergebracht ist. Nach der Führung geht

die Fahrt nach Basel, dort besteht die

Möglichkeit, über den Weihnachtsmarkt

zu schlendern und individuell eine Klei-

nigkeit zu Mittag zu essen. Am Nachmit-

tag steht dann eine Stadtführung durch

Basel auf dem Programm. Der Rund-

gang führt unter anderem zum Tinguely

Brunnen, über den Münsterhügel zum

Rathaus und durch die verwinkelten, ro-

mantischen Gassen der gut erhaltenen

mittelalterlichen Altstadt. Anmeldung bis

18.11.11 bei der VHS-Geschäftsstelle

unter Tel: 07651 1363.

Anmeldung und Information bei der VHS-

Geschäftsstelle unter Tel. 07651 1363.

Erlebte Geschichte, Kultur

und Natur

VHS-Lehrgang mit Naturpark-Diplom

startet am 16.01.2012

Gemeinsam mit dem Naturpark Süd-

schwarzwald, der Schwarzwald Tourismus

GmbH und dem Gästeführerverein startet

die VHS im Januar erneut ein spannendes

Lehrgangsprojekt für Gastgeber und Ange-

stellte in Tourist-Informationen. Im touristi-

schen Serviceangebot werden neue und

spannende Angebote, Erlebnisführungen,

und die persönliche Betreuung der Gäste im-

mer wichtiger, um einen unvergesslichen Ur-

laub zu garantieren. Die Gäste möchten

mehr Informationen über ihr Urlaubsziel,

über die Landschaft und die Sehenswürdig-

keiten erfahren, bevorzugt in einer Kombina-

tion von Information mit Erlebnischarakter.

Anknüpfend an das erfolgreiche Gästefüh-

rerprojekt bietet der Kompaktkurs eine span-

nende Kombination aus Erlebnis, Kultur und

Natur. Wer weiß wann die Höllentalbahn ge-

baut wurde, wer die sagenhafte Domkuppel

in St. Blasien konstruierte oder wo der Rot-

hirsch im Schwarzwald zu Hause ist, kann

mit Regionalwissen bei den Gästen punkten.

Im VHS-Lehrgang sind die Teilnehmer ein-

geladen, sich von dem spannenden Wissen

über Natur, Brauchtum und Geschichte be-

geistern zu lassen und zu erfahren, wie sie

diese Informationen kreativ und kurzweilig

für die Gäste umsetzen können.

In einer Montagsreihe geht es ab 16. Januar

2012 an sechs Montagen auf Entdeckungs-

tour durch die Region. Im Klostermuseum St.

Märgen erwartet die Teilnehmer eine Zeitrei-

se in die Geschichte des Hochschwarzwal-

des. Den Schwarzwald im Winter erleben die

Teilnehmer bei einer Exkursion mit Achim

Laber auf dem Feldberg. Was sind die

schönsten Sehenswürdigkeiten? Diese Fra-

ge werden Achim Laber und Viktoria Wehrle

im Haus der Natur am Feldberg beantwor-

ten. Regionale Produkte stehen dann im Mit-

telpunkt, wenn der Naturpark in den Bartles-

hof einlädt. Weitere Stationen sind der Re-

senhof in Bernau, die Brauerei Rogg und na-

türlich die Natur. Für professionelle Wissens-

vermittlung steht ein erfahrenes Dozenten-

team mit Feldberg-Ranger Achim Laber,

dem Historiker Dr. Detlef Herbner, dem Jour-

nalisten Hubert Matt-Willmatt, Valerie Bäss-

ler vom Naturpark Südschwarzwald und

Gästeführerin Viktoria Wehrle, alias Frau

von Pösel. Nach erfolgreichem Abschluss

erhalten die Teilnehmenden von der VHS

das „Naturpark-Diplom“. Weitere Informatio-

nen und Anmeldungen bei der VHS-Ge-

schäftsstelle, Tel: 07651 1363.

ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEK

IM SCHULZENTRUM

Sachbücher - einige Neuerwerbungen der

letzten Wochen:

Liao, Yiwu: Für ein Lied und hundert Lieder:

ein Zeugenbericht aus chinesischen Ge-

fängnissen; mit dem Gedichtzyklus “Liebes-

lieder aus dem Gulag” und einem Brief von

Liu Xiaobo an Liao Yiwu

Kreutzberger, Stefan: Die Essensvernicht-

er: warum die Hälfte aller Lebensmittel im

Müll landet und wer dafür verantwortlich ist.

Müller, Dirk: Cashkurs: so machen Sie das

Beste aus Ihrem Geld

Pohlmann, Isabell: Der Versicherungs-Rat-

geber: was wirklich wichtig ist für Familie,

Recht, Eigentum, Auto und Gesundheit.

(Stiftung Warentest)

Wehrle, Martin: Ich arbeite in einem Irren-

haus: vom ganz normalen Büroalltag

Käßmann, Margot: Sehnsucht nach Leben.

Lobenbrett, Dieter: Loriot Biograpie.

Lorenz, Tino: Am Leben -

Notarzt im Rettungshubschrauber.

Meine Führerscheinprüfung: Prüfungs-

richtlinie mit Anlagen und allen Prüfungsfra-

gen nebst richtigen Antworten für die Fahrer-

laubnisprüfung (Klassen A, A1, B, M)

Landfrauenküche – Wild /

Wolfram Martin.

Landfrauenküche – Fisch /

Gabriele Lehari.

Landfrauenküche – Suppen /

Doris Bopp.

Landfrauenküche – Backen /

Oda Tietz.

Süßes im Glas: Raffinierte Ideen für Kuchen

und Desserts

Bilderbuchstunde am Montag, den 28.

November, 15 Uhr:

“Angelinas Weihnacht”: Eine Advents-

und Weihnachtsgeschichte - wie das Mäuse-

kind Angelina und Vetter Klein-Heinrich die

Adventszeit mit dem alten, einsamen Brief-

träger Herrn Flink verbringen.

Öffnungszeiten:

Di. 11.00-13.30 u. 14.30-19.00 Uhr,

Mi. 14.30-19.00 Uhr

Do. 11.00-13.30 u. 14.30-17.30 Uhr,

Fr. 9.00-12.00 Uhr

Benutzungsgebühr für Entleihungen für Er-

wachsene: 10,00 Euro für 12 Monate, Schü-

ler ab 18 Jahre 5,00 Euro. Einmalige Auslei-

he 2,50 Euro. Während der Öffnungszeiten

stehen ein Kopiergerät und vier kostenlose

Internet-PCs zur Verfügung. An allen PCs

können auch mit WORD Texte erstellt wer-

den. Ausdrucke kosten 0,10 Euro pro Seite.

So finden Sie unseren WEB-OPAC (Onli-

ne-Katalog) im Internet: www.bibliothe-

ken.bw-online.de, dann in der Liste der Bibli-

otheken Titisee-Neustadt auswählen. Am

WEB-OPAC können Sie auch Ihr Leserkonto

einsehen, Ihre entliehenen Medien verlän-

gern und entliehene Medien vorbestellen.

Tel. 07651 93659160.

Helios-Klinik Titisee-

Neustadt

Herzinfarkt – jede Minute zählt!

Moderne Behandlungsmethoden des

akuten Herzinfarktes

Am Donnerstag, 17. November, berichtet Dr.

med. Andreas Soerjanta, Oberarzt der Inne-

ren Abteilung der HELIOS Klinik Titi-

see-Neustadt, im Rahmen der Gesundheits-

sprechstunde über das Thema „Herzinfarkt –

jede Minute zählt!“.

Beginn des Vortrages ist um 19 Uhr in der

Cafeteria der HELIOS Klinik Titisee-Neus-

tadt. Im Anschluss steht der Dozent für per-

sönliche Fragen zur Verfügung. Eine Anmel-

dung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

Carpe Diem

… Cafe und mehr

Weihnachtsgeschenke schön verpacken

Donnerstag, den 24.11.2011 ab 19.00 Uhr

Dauer: ca. 2,5 Std.

Veranstalter: Tintenklex

Preis: p. P. 15,00 Euro

Ansprechpartnerin:

Sonja Meitzner, Tel.: 07651 1348,

oder E-Mail: tintenklex2009@aol.com.

Tag der kleinen Forscher

Freitag, den 25.11.2011

von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Spannende Experimente für Kinder von 5-8

Jahren in Zusammenarbeit mit dem Buchla-

den im Roten Haus.

Anmeldung erforderlich!

SWR

Zehn Tage vor der Volksabstimmung über

das Bahnvorhaben Stuttgart 21 werden im

SWR-Studio Freiburg der Sinn des Me-

ga-Projekts und dessen Auswirkungen auf

Südbaden diskutiert.

Moderator Uli Homann hat dazu unter ande-

rem die Fraktionsvorsitzende der Grünen im

Landtag, Edith Sitzmann, den SPD-Land-

tagsabgeordneten Christoph Bayer, Frei-

burgs ehemaligen OB Rolf Böhme, Hannes

Linck vom südbadischen Aktionsbündnis Ja

zum Ausstieg und den Sprecher der Bahn-

Bürgerinitiativen am Oberrhein, Adalbert

Häge, eingeladen.

Nach einer Debatte auf dem Podium besteht

für das Publikum die Möglichkeit, Fragen an

die Diskutierenden zu stellen.

Die Veranstaltung zu S 21 findet am

Donnerstag, 17. November, um 19 Uhr im

Schlossbergsaal des SWR-Studios Freiburg

in der Kartäuserstrasse 45 statt.

Der Eintritt ist frei.
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Gesucht: Fastnachtsmusiker

für den Närrischen Ohr-

wurm 2012

Wer präsentiert den närrischsten Hit –

live im SWR Fernsehen?

Auf zur nächsten Runde! Bereits zum fünften

Mal machen sich SWR und SÜDKURIER auf

die Suche nach dem „Närrischen Ohrwurm“,

dem beliebten Fastnachtsschlager aus

Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Das SWR Fernsehen überträgt den närri-

schen Sängerwettstreit am Sonntag, 12. Fe-

bruar 2012, zwei Stunden lang live aus der

Jahn-Halle in Stockach, wo im letzten Jahr

die „Jokilibrünnler“ mit „D‘r Galli“ gewannen.

Alle Narrenvereine, Musikkapellen, Gugge-

musiker und Partybands, die beim „Närri-

schen Ohrwurm 2012“ dabei sein wollen,

können sich seit 11. November melden.

Grundbedingung für die Fastnachtshits: Sie

sollten eingängig und handgemacht sein,

ohne Playback und technische Effekte, und

es darf sich nicht um Cover-Songs handeln.

„Selber machen!“ lautet die Devise.

Fastnachtsmusikanten, die beim „Närri-

schen Ohrwurm 2012“ dabei sein möchten,

sich aktiv an ihrer örtlichen Fasnacht beteili-

gen und nicht professionell auftreten, kön-

nen sich beim SÜDWESTRUNDFUNK unter

www.swr.de/fastnacht oder beim SÜDKU-

RIER bewerben. Einsendeschluss für Hör-

proben auf MP3, CD, DVD oder Tonband-

Kassette ist Sonntag, 22. Januar. Die E-Mail-

Adresse lautet Ohrwurm@swr.de, die Post-

anschrift SWR Fernsehen, Närrischer Ohr-

wurm, 70150 Stuttgart. Das Südkurier Me-

dienhaus sammelt Bewerbungen unter fol-

gender Adresse: SÜDKURIER-Medienhaus,

z. Hd. Herrn Dieter Wacker, Max-Stromey-

er-Straße 178, 78467 Konstanz oder als

E-Mail an dieter.wacker@suedkurier.de.

Der Wettbewerb selbst findet dann am Sonn-

tag, 12. Februar, von 16 bis 18 Uhr in der

Jahnhalle in Stockach statt und wird in dieser

Zeit auch live im SWR Fernsehen übert-

ragen.

UNIVERSITÄTSKLINIKUM

FREIBURG

Centrum für Chronische Immundefizienz

Husten, Schnupfen, Heiserkeit:

Wie viele Infekte haben wir tatsächlich?

Centrum für Chronische Immundefizienz

am Uniklinikum Freiburg startet Pilotstu-

die – Aufruf zur Teilnahme

Jeder kennt sie, jeder hat sie schon mal ge-

habt – und trotzdem existieren kaum wissen-

schaftliche Grundlagendaten zur Häufigkeit

von Atemwegsinfekten wie Husten, Schnup-

fen oder Lungenentzündung. Um das zu än-

dern startet das Centrum für Chronische Im-

mundefizienz am Universitätsklinikum Frei-

burg Ende Oktober eine breit angelegte Pi-

lotstudie und bittet daher um Ihre Mitarbeit.

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert nur

ein paar Minuten und die Auswertung erfolgt

anonym. 30.000 per Zufall ausgesuchte

Menschen, die einen repräsentativen Bevöl-

kerungsquerschnitt darstellen, werden hier-

für in Freiburg und dem Landkreis Breis-

gau-Hochschwarzwald angeschrieben.

„Mit dieser breiten Bevölkerungsstudie legen

wir den Grundstein für eine solide Datenba-

sis. Wir wollen, gerade auch vor dem Hinter-

grund einer alternden Bevölkerung, erfor-

schen, welche Faktoren dazu beitragen,

dass manche Menschen fast keine und an-

dere sehr häufige und schwere Infekte ha-

ben“, so Studienleiterin PD Dr. Alexandra

Nieters. „Ziel ist die Entwicklung weiterer vor-

beugender und therapeutischer Strategien.“

Hierfür wird sich nach Auswertung der Daten

eine vertiefende Studie anschließen.

Wenn Sie in den kommenden vier Wochen

den Fragebogen zur Atemwegsinfektanfäl-

ligkeit (AWIS) in Ihrem Briefkasten finden,

können Sie mit Ihren Antworten im weitesten

Sinn zur Verbesserung der allgemeinen Ge-

sundheitsversorgung beitragen. Das For-

schungsteam des Centrum für Chronische

Immundefizienz bittet alle Angeschriebenen

darum, sich an der Studie zu beteiligen. Die

Auswertung erfolgt anonym. Ein Freium-

schlag liegt den Unterlagen bei.

Weitere Informationen bei:

PD Dr. Alexandra Nieters,

Ehrenamtlich?

Sie sind auf der Suche nach einem sinnstif-

tenden kirchlichen Ehrenamt, das Sie fordert

und fördert?

Sie können die Not von anrufenden Men-

schen spüren und diese akut oder längerfris-

tig konstruktiv begleiten?

Sie erwarten eine kompetente Vorbereitung

und Begleitung für diese anspruchsvolle und

verantwortungsvolle Aufgabe?

Bitte bewerben Sie sich unter

Telefon: 0761 73201 oder info@telefonseel-

sorge-freiburg.de, Homepage

www.telefonseelsorge-freiburg.de.

Berufe in Uniform

Am Donnerstag, 24. November, informieren

Einstellungsberater der Bundeswehr, der

Bundespolizei, der Polizeidirektion Freiburg

und der Zollverwaltung über „Berufe in Uni-

form“. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr

im Berufsinformationszentrum der Agentur

für Arbeit Freiburg, Lehener Straße 77.

Interessierte Jugendliche erfahren in Vorträ-

gen und daran anschließenden Beratungen

(bis 16:30 Uhr) alles Wissenswerte zur Lauf-

bahn bei Bundeswehr, Polizei oder Zoll.

Eine Anmeldung ist zur kostenlosen Veran-

staltung ist nicht erforderlich. Mehr Informati-

on gibt es unter 0761 2710264.
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Stellenangebot

auf 400-Euro-Basis

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

ab Januar für das Haus der Natur am Feld-

berg

1 - 2 freundliche Besetzung/en

der Infotheke

an Werktagen und / oder Wochenenden.

Wenn Sie

• sich im Feldberggebiet ein wenig aus-

kennen und sich für Naturschutz interes-

sieren,

• offen, freundlich und kontaktfreudig sein,

• sich zutrauen, mit einer Kasse und einem

Computer klarzukommen,

• und mit saisonal wechselnden Einsatz-

zeiten einverstanden sind,

bieten wir Ihnen ein angenehmes Betriebs-

klima und eine vielseitige, kommunikative

und interessante Tätigkeit.

Bewerbungen bitte bis 09.12.2011 an die

Stiftung Naturschutzzentrum Süd-

schwarzwald, Herrn Dr. Stefan Büchner,

Dr.-Pilet-Spur 4, 79868 Feldberg

Handel-, Handwerk & Ge-

werbeverein Hinterzarten -

Breitnau e.V.

Wir freuen uns , unseren Kunden, Gästen

und Mitgliedern mitteilen zu können, dass

der erste Adventskalender des HHG ab so-

fort bei folgenden Mitgliedern zur Abholung

für Sie bereit liegt und wünschen Ihnen viel

Spaß, Vergnügen und Freude mit unserem

Kalender!

Eine schöne und besinnliche Adventszeit

wünscht Ihnen Inge Baeuchle. HHG

Bei folgenden Mitgliedern, die auch jeweils

ein Fach des Kalenders belegen, liegt unser

Kalender aus:

Vronis Blumenladen; Heikes Haarstudio;

Kuck Guck; Pizzeria Holzschopf bei Franco;

Edeka Waldvogel; Sparkasse Hochschwarz-

wald, Sport Maurer; Tintenklex; Volksbank;

Schuh Hug; Pizzeria Leonardo da Vinci; Au-

genundmehr; Metzgerei Fritz; Elektro Küm-

merle; Raumausstattung Lickert; Annas Vit-

aminlädele; Mode Rothen; Cafe Unmüßig;

Buchhandlung Baeuchle; Rauchhüsli; Gold-

schmiede Hinterzarten; Mode Gwerder; Se-

ven Secrets und Jack Wolfskin




